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 „Gonbach/Sippersfeld/Enkenbach-Alsenborn/Neuhemsbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis (Norden), Kai-
serslautern (Süden) 

 Verbandsgemeinde: Winnweiler (Norden), 
Enkenbach-Alsenhorn (Süden) 

 Gemeinde: Gonbach (Nordwesten), Sip-
persfeld (Nordosten), Enkenbach-Alsen-
born (Süden), Neuhemsbach (Zentrum) 

Größe 

 DOB055: 22,4 ha 

 KL-DOB008: 10,3 ha 

 KL008: 13,5 ha 

 KL009: 14,5 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 DOB055: Großflächig schutzwürdiges Bio-
top „Buchenmischwald südlich Sippersfeld“ 
(BK-6413-0156-2010) im Nordosten 
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 „Gonbach/Sippersfeld/Enkenbach-Alsenborn/Neuhemsbach“ 

 KL009: Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Buchenwald am Spitzer Hübel“ (BK-6413-
0120-2009) im Zentrum 

Boden und Fläche  Forstwirtschaftlich genutzte Flächen  

 KL-DOB008 und KL008: Ackerflächen mit 
geringen bis mittleren Ackerzahlen und Bo-
denfunktionsbewertung von gering bis mit-
tel 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Lokale Wanderwege  

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 DOB055 und KL-DOB008: Die Burgruine 
Falkenstein befindet sich nordwestlich in ei-
ner Entfernung von mindestens 8,1 km 

 KL009: Angrenzend nördlich der Fläche, 
auf dem Gipfel des Spitzen Hübels, Reste 
der Anselburg mit Burghügel  

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL-DOB008: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KL008: Kleinflächig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 530 m von der Fläche KL009 
entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Kaiserstraßensenke“ (FFH-7000-
101). Erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch die ge-
planten Vorranggebiete Windenergienutzung können nicht abgeleitet werden (siehe An-
lage 3). Eine FFH-Vorprüfung ist daher nicht erforderlich.  

Des Weiteren befindet sich in 4,7 km Entfernung von der Fläche KL009 das Vogelschutz-
gebiet „Mehlinger Heide“ (VSG-6512-301). Als Zielart der Vogelschutzrichtlinie wird der 
Ziegenmelker genannt, der gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von 
Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als störungsempfindlich gegenüber 
Windenergieanlagen eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung von mehr als 3,5 km zum 
Vogelschutzgebiet werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
des Vogelschutzgebietes erwartet. Eine FFH-Vorprüfung ist somit nicht erforderlich (siehe 
Anlage 4).  

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu 
der Burgruine Falkenstein werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die Sturzflut-
gefahren, schutzwürdigen Biotope sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burgen 
sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten.  
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 „Börrstadt/Sippersfeld“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange des Landesamtes für Geologie und Bergbau 
sowie der Zentralstelle für Forstverwaltung, wie z. B der Überschneidung mit Erosions-
schutzwäldern. 
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 „Göllheim“ 

Entfällt aufgrund der Überschneidung mit Kategorie II-Waldflächen mit einem sehr hohen 
Habitatpotenzial für windenergiesensible Fledermäuse (LfU, 2023).  
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 „Göllheim/Lautersheim/Kerzenheim“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Göllheim (Norden), Ei-
senberg (Pfalz) (Süden) 

 Gemeinde: Göllheim (Norden), Lautersheim 
(Nordosten), Kerzenheim (Süden) 

Größe 
 DOB031: 51,0 ha 

 DOB032: 18,0 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt 

 DOB031: Kleinflächig schutzwürdiges Bio-
top „Hecken in der Göllheimer Feldflur“ (BK-
6314-0109-2010) im Norden 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis hohen 
Ackerzahlen und einer Bodenfunktionsbe-
wertung von gering bis sehr hoch 
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 „Göllheim/Lautersheim/Kerzenheim“ 

Wasser  DOB031: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 

 DOB032:  

 Großflächig erhöhte Sturzflutgefahr 
entlang des Rodenbach (Gewässer 
3. Ordnung)    

 Namensloser periodisch wasserfüh-
render Teich 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch vier bereits bestehende 
Windenergieanlagen innerhalb sowie an-
grenzend an die Fläche DOB031  

 Vorbelastung durch zwei Hochspannungs-
freileitungen zwischen den Flächen 
DOB031 und DOB032 

 Vorbelastung durch einen Steinbruch süd-
lich der Fläche DOB032 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Neuleiningen befindet sich 
südöstlich in einer Entfernung von mindes-
tens 4,8  km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB031: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB032: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und großflächig Vorranggebiet  
Regionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 500 m entfernt von der Fläche 
DOB031. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Kalkmagerrasen zwischen Eberts-
heim und Grünstadt“ (FFH-7000-102). Es sind keine windenergiesensiblen Zielarten im 
FFH-Gebiet gelistet. Erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die ge-
planten Vorranggebiete Windenergienutzung sind nicht ableitbar. Es ist somit keine FFH-
Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Das FFH-Gebiet „Göllheimer Wald“ (FFH-7000-103) befindet sich in einer Entfernung von 
1,9 km zu der Fläche DOB031. Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche 
gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rhein-
land-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung 
von mehr als 1,5 km zum FFH-Gebiet werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf 
die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets erwartet. Es ist hierfür keine FFH-Vorprüfung erfor-
derlich (siehe Anlage 3). 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Haardtrand“ (VSG-6514-401) in einer 
Entfernung von 2,4 km zu den Flächen. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 
BNatSchG werden kollisionsgefährdete Zielarten und gemäß dem Fachbeitrag Arten-
schutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) werden als 
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 „Göllheim/Lautersheim/Kerzenheim“ 

windenergiesensibel eingestufte Zielarten der Vogelschutzrichtlinie genannt. Aufgrund der 
Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein von 
kollisionsgefährdeten und windenergiesensiblen Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch die geplanten Vorranggebiete 
Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschließen. Es ist daher eine FFH-Vorprü-
fung für das Vogelschutzgebiet erforderlich (siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche DOB031 ist bereits teilweise Vorranggebiet für 
Windenergienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe 
Abbildung, lila flächig) und Sonderbaufläche Windkraftanlagen (siehe Abbildung, orange) 
gemäß der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans „Regenerative Energien“ (2013) 
der Verbandsgemeinde Göllheim. Unter Berücksichtigung der Entfernung von rund 5 km 
zu der Burgruine Neuleiningen sowie der bestehenden Vorbelastung durch WEA in der 
Fläche DOB031 werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Das schutzwürdige Bi-
otop, die erhöhten Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg 
sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Aufgrund der Nähe zu einem Vogel-
schutzgebiet mit windenergiesensiblen und kollisionsgefährdeten Zielarten wird eine FFH-
Vorprüfung notwendig. 
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 „Zellertal/Bubenheim/Ottersheim/Biedesheim“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Göllheim 

 Gemeinde: Von Nord nach Süd Zellertal, 
Bubenheim, Ottersheim und Biedesheim  

Größe  DOB033: 237,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 Kompensationsflächen „Kombinierter 
Saum- und Heckenstreifen 732, 733, 738 
und 744“ und „Kombinierter Saum- und He-
ckenstreifen“ (KOM-2168-7(32,33,38,44)) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis hohen 
Ackerzahlen und einer geringen bis sehr 
hohen Bodenfunktionsbewertung  

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 
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 „Zellertal/Bubenheim/Ottersheim/Biedesheim“ 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch 23 bereits bestehende 
Windenergieanlagen, davon neun inner-
halb der Fläche DOB033 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Neuleiningen befindet süd-
lich in einer Entfernung von ca. 7,5 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB033: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft. 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,9 km entfernt von der Flä-
che DOB033. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Ackerplateau zwischen 
Ilbesheim und Flomborn“ (VSG-6314-401). Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 
BNatSchG werden als kollisionsgefährdete Zielarten der Vogelschutzrichtlinie die Rohr- 
und Wiesenweihe genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogel-
schutzgebiet und dem Vorhandensein von kollisionsgefährdeten Zielarten sind erhebliche 
Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch das geplante Vorranggebiet Windener-
gienutzung nicht von vornherein auszuschließen. Es ist hierfür eine FFH-Vorprüfung erfor-
derlich (siehe Anlage 4). 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Klärteiche Offstein“ (VSG-6315-401) 
in einer Entfernung von 4,6 km. Für das Vogelschutzgebiet werden kollisionsgefährdete 
und störungsempfindliche Zielarten der Vogelschutzrichtlinie genannt. Aufgrund der Ent-
fernung von mehr als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet werden keine erheblichen Beeinträch-
tigungen auf die Erhaltungsziele durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung 
erwartet. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die Fläche DOB033 ist bereits teilweise Vorranggebiet für Wind-
energienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe Abbil-
dung, lila flächig) und Sonderbaufläche Windkraftanlagen (siehe Abbildung, orange) ge-
mäß der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans „Regenerative Energien“ (2013) der 
Verbandsgemeinde Göllheim. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km 
zu der Burgruine Neuleiningen sowie der bestehenden Vorbelastung werden keine erheb-
lichen Auswirkungen erwartet. Die Kompensationsflächen, erhöhten Sturzflutgefahren so-
wie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung 
zu beachten. Aufgrund der Nähe zu Vogelschutzgebiet wird eine FFH-Vorprüfung erforder-
lich. 



- 14 - 

 

 „Zellertal/Bubenheim/Ottersheim/Biedesheim“ 
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 „Bischheim/Rittersheim/Gauersheim/Albisheim(Pfimm)/Rüssingen/ 
Marnheim/Bolanden/Kirchheimbolanden“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Kirchheimbolanden (im Nor-
den), Göllheim (im Süden) 

 Gemeinde: Von Norden nach Süden Bischheim, 
Rittersheim, Gauersheim, Albisheim (Pfrimm), 
Rüssingen, Marnheim, Bolanden  und Kirchheim-
bolanden 

Größe 

 DOB038: 22,3 ha 

 DOB039: 222,3 ha 

 DOB040: 174,0 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt 

 DOB038: Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Heckenlandschaft nördlich Marnheim“ (BK-
6314-0067-2010) im Südwesten 
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 „Bischheim/Rittersheim/Gauersheim/Albisheim(Pfimm)/Rüssingen/ 
Marnheim/Bolanden/Kirchheimbolanden“ 

 DOB039: Kleinflächig schutzwürdige Biotope: 

 „Hecken am Hungerberg“ (BK-6314-
0029-2010) im Norden  

 „Gehölze um den Kirschberg zwischen 
Rittersheim und Gauersheim“ (BK-6314-
0049-2010) im Zentrum 

 „Hecken und Gehölze am Wingertsberg 
nördlich Marnheim“ (BK-0065-2010) im 
Südwesten 

 „Albisheimer Weinberg am Wartberg“ 
(BK-6314-0063-2010) im Südosten 

 DOB040: Kleinflächig schutzwürdige Biotope 
„Heckenlandschaft westlich Saukopf“ (BK-6314-
0081-2010) und „Saukopf“ (BK-6314-0079-
2010) im Osten 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis hohen Ackerzah-
len und einer geringen bis sehr hohen Boden-
funktionsbewertung 

 DOB038: Kleinflächig laut dem Landesamt für 
Geologie und Bergbau LGB vermutete Rutsch-
gebiete im Südwesten 

 DOB039:  

 Großflächig laut dem Landesamt für Geo-
logie und Bergbau LGB vermutete 
Rutschgebiete im Zentrum und im Süden 

 Kleinflächig naturnahe, kultur- und natur-
historisch bedeutsame Böden im Süden 

 DOB040:  

 Großflächig laut dem Landesamt für Geo-
logie und Bergbau LGB vermutete 
Rutschgebiete im Norden 

 Kleinflächig naturnahe Böden 

Wasser  DOB038: Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 
im Osten 

 DOB039:  

 Erhöhte Sturzflutgefahren entlang des 
Hohlgrabens (Gewässer 3. Ordnung)  

 Kleinflächig abgegrenztes Trinkwasser-
schutzgebiet Zone III „Albisheim“ im Süd-
osten 

 DOB040:  

 Großflächig erhöhte Sturzflutgefahren 
entlang des Riedgrabens (Gewässer 3. 
Ordnung) und kleinflächig im Nordwesten 
und Süden der Fläche  
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 „Bischheim/Rittersheim/Gauersheim/Albisheim(Pfimm)/Rüssingen/ 
Marnheim/Bolanden/Kirchheimbolanden“ 

 Großflächig abgegrenztes Trinkwasser-
schutzgebiet Zone III „Albisheim“ im Nord-
osten 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduktion 

Landschaft  Vorbelastung durch 13 bestehende Windener-
gieanlagen, davon eine in der Fläche DOB038, 
acht in der Fläche DOB039, zwei in der Fläche 
DOB040 und zwei im räumlichen Zusammen-
hang außerhalb der Flächen 

 Vorbelastung durch eine zwischen den Flächen 
DOB038 und DOB039 liegende Hochspan-
nungsfreileitung 

 Vorbelastung durch die BAB A63 im Westen und 
die zwischen den Flächen DOB039 und 
DOB040 verlaufende Bundesstraße B47  

 Vorbelastung durch Steinbrüche östlich und süd-
westlich der Fläche DOB040 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Neuleiningen befindet südlich in 
einer Entfernung von ca. 9,2 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB038: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft und im Südwesten klein-
flächige Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

 DOB039: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB040: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und großflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 900 m von der Fläche 
DOB039. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Ackerplateau zwischen Ilbes-
heim und Flomborn“ (VSG-6314-401). Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG 
werden als kollisionsgefährdete Zielarten der Vogelschutzrichtlinie die Rohr- und Wiesen-
weihe genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet 
und dem Vorhandensein von kollisionsgefährdeten Zielarten wird eingeschätzt, dass er-
hebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete 
Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschließen sind. Eine FFH-Vorprüfung ist 
erforderlich (siehe Anlage 4).  

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Wälder westlich Kirchheimbolanden“ 
(VSG-6313-401) und das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-094) ca. 2,8 km westlich 
der Fläche DOB038 entfernt. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG werden 
kollisionsgefährdete Zielarten der Vogelschutzrichtlinie und laut dem Fachbeitrag Arten-
schutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) werden 
windenergiesensible Zielarten für das Vogelschutzgebiet und das FFH-Gebiet genannt. 
Aufgrund der Entfernung von mehr als 1,5 km zum FFH-Gebiet sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch das geplante Vorrang-
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 „Bischheim/Rittersheim/Gauersheim/Albisheim(Pfimm)/Rüssingen/ 
Marnheim/Bolanden/Kirchheimbolanden“ 

gebiet Windenergienutzung ableitbar (siehe Anlage 3). Jedoch können aufgrund der Ent-
fernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein von kol-
lisionsgefährdeten und störungsempfindlichen Zielarten erhebliche Beeinträchtigungen auf 
die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch die geplanten Vorranggebiete Wind-
energienutzung nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Für das Vogelschutzgebiet 
ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Flächen sind bereits teilweise Vorranggebiet für Windener-
gienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe Abbildung, 
lila flächig) und Sonderbaufläche Windenergie (siehe Abbildung, orange) gemäß der 1. 
Fortschreibung - Erneuerbare Energien (2015) des Flächennutzungsplan 2017 der Ver-
bandsgemeinde Kirchheimbolanden und der 3. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
„Regenerative Energien“ (2013) der Verbandsgemeinde Göllheim. Unter Berücksichtigung 
der Entfernung von mehr als 5 km zu der Burgruine Neuleiningen sowie der bestehenden 
Vorbelastung werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die schutzwürdigen 
Biotope, naturnahen Böden, vermuteten Rutschgebiete, erhöhten Sturzflutgefahren sowie 
die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der Anlagenplanung zu beachten. 
Durch die Nähe zu den Vogelschutzgebieten werden FFH-Vorprüfungen erforderlich.  
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 „Morschheim“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Kirchheimbolanden  

 Gemeinde: Morschheim 

Größe  DOB037: 26,4 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche / 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion 

Landschaft  / 
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 „Morschheim“ 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB037: Vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 2,5 km südöstlich der Fläche 
DOB037. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Ackerplateau zwischen Ilbes-
heim und Flomborn“ (VSG-6314-401). Als Zielarten der Vogelschutzrichtlinie werden die 
Rohrweihe und Wiesenweihe genannt, welche gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 
BNatSchG als kollisionsgefährdet eigestuft wurden. Aufgrund der Entfernung von weniger 
als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein von kollisionsgefährdeten Ziel-
arten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets 
durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschlie-
ßen. Es ist daher eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 4). 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Wälder westlich Kirchheimbolanden“ 
(VSG-6313-401) und das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-094) ca. 2,4 km der Flä-
che DOB037 entfernt. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG werden kollisi-
onsgefährdete und laut dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiege-
bieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) werden windenergiesensible Zielarten für das Vogel-
schutzgebiet und das FFH-Gebiet genannt. Aufgrund der Entfernung von mehr als 1,5 km 
zum FFH-Gebiet sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebiets durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung ableitbar (siehe An-
lage 3). Jedoch können aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutz-
gebiet und dem Vorhandensein von kollisionsgefährdeten Zielarten erhebliche Beeinträch-
tigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch das geplante Vorrangge-
biet Windenergienutzung nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Eine FFH-Vorprü-
fung ist daher erforderlich (siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die erhöhte Sturzflutgefahr ist bei der konkreten Anlagenplanung 
zu beachten. Des Weiteren werden durch die Nähe zu den Vogelschutzgebieten FFH-Vor-
prüfungen erforderlich. 
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 „Gerbach/Kriegsfeld“ 

Entfällt aufgrund des Abstandes von weniger als 500 m zum VSG DE-6313-401 „Wälder 
westlich Kirchheimbolanden“.  
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 „Gaugrehweiler/Sankt Alban“ 

Entfällt aufgrund des Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6313-301 
„Donnersberg“. 
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 „Beyerfeld-Steckweiler/Gerbach/Dielkirchen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land 

 Gemeinden: Beyerfeld-Steckweiler (Nord-
westen), Gerbach (Südosten), Dielkirchen 
(Südwesten) 

Größe 
 DOB001: 42,2 ha 

 DOB003: 19,0 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung  
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 „Beyerfeld-Steckweiler/Gerbach/Dielkirchen“ 

Wasser  Großflächig erhöhte Sturzflutgefahren  

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft / 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Falkenstein befindet sich 
südöstlich, ca. 6,1 km von der Fläche 
DOB001 sowie 8,4 km von der Fläche 
DOB003 entfernt 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB001: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB003: Fast vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 670 m südlich der Fläche 
DOB001. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-094). Als 
Zielarten des FFH-Gebietes werden die Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr ge-
nannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiege-
bieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Aufgrund 
der Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein von 
windenergiesensiblen Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht von vorn-
herein auszuschließen. Es ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Wälder westlich Kirchheimbolanden“ 
(VSG-6313-401) 1,3 km östlich der Fläche DOB001. Für das Vogelschutzgebiet werden 
gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG kollisionsgefährdete Zielarten und 
gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rhein-
land-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestufte Zielarten der Vogelschutzrichtli-
nie genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km sind erhebliche Beeinträch-
tigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch die geplanten Vorrangge-
biete Windenergienutzung nicht auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist erforderlich 
(siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche DOB001 ist bereits teilweise Vorranggebiet für 
Windenergienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe 
Abbildung, lila flächig). Aufgrund der Entfernung von mehr als 5 km zu der Burg werden 
keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche vi-
suelle Wirkung auf die Burg sind bei der Anlagenplanung zu beachten. Des Weiteren wer-
den durch die Nähe zum FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet FFH-Vorprüfungen erforder-
lich. 
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 „Beyerfeld-Steckweiler/Gerbach/Dielkirchen“ 
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 „Münsterappel/Oberhausen an der Appel/Gaugrehweiler/ 
Oberndorf/Alsenz“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land  

 Gemeinden: Münsterappel (Nordosten), 
Oberhausen an der Appel (Osten), 
Gaugrehweiler (Südosten), Oberndorf (Süd-
westen), Alsenz (Westen) 

Größe 

 DOB008a: 18,0 ha 

 DOB008b: 1,3 ha 

 DOB017: 201,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 DOB017:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope „Quellbach östlich 
Aspenberg“ (GB-6212-0647-2010), 
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 „Münsterappel/Oberhausen an der Appel/Gaugrehweiler/ 
Oberndorf/Alsenz“ 

„Röhricht östlich Aspenberg“ (GB-
6213-1465-2010) und „Röhricht süd-
lich Talergraben“ (GB-6213-1490-
2010) 

 Großflächig schutzwürdige Biotope 
„Pufferflächen am Nordrand des 
NSG Langhöll-Falkenberg“ (BK-
6213-0416-2010) und „Westhang 
südlich des Talergrabens“ (BK-6213-
0417-2010) 

 Kleinflächig schutzwürdige Biotope 
„Quellbereich östlich des Aspenber-
ges“ (BK-6212-0131-2010) und He-
cken und Säume in der Feldflur öst-
lich Oberndorf“ (BK-6212-0139-
2010) 

 DOB008a: Kleinflächig schutzwürdiges Bio-
top „Hecken und Säume in der Feldflur öst-
lich Oberndorf“ (BK-6212-0139-2010) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis sehr 
hohen Bodenfunktionsbewertung 

 DOB017:  

 Kleinflächig forstwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen 

 Großflächig naturnahe Böden im 
Nordwesten 

 Kleinflächig naturnahe und kultur- 
und naturhistorisch bedeutsame Bö-
den im Süden 

 DOB008a: Großflächig naturnahe Böden im 
Südosten 

Wasser  DOB017: Erhöhte Sturzflutgefahr entlang 
des Rechtentalergrabens (Gewässer 3. 
Ordnung) im Westen 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-

tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch zehn bestehende 
Windenergieanlagen, davon sieben inner-
halb der Fläche DOB017 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung westlich der Flächen 
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 „Münsterappel/Oberhausen an der Appel/Gaugrehweiler/ 
Oberndorf/Alsenz“ 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Rheingrafenstein sowie die 
Ebern-burg befinden sich in einer Entfer-
nung von mindestens 8,2 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB008a: Gesamte Fläche Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB008b: Gesamte Fläche Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB017: Zwei Drittel der Fläche Vorranggebiet Landwirtschaft und großflächig Vor-
ranggebiet Regionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 2,7 km entfernt. Es handelt sich 
hierbei um das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-094). Als Zielarten werden die 
Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag 
Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als 
windenergiesensibel eingestuft wurden. Jedoch sind aufgrund der Entfernung keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch die geplanten 
Vorranggebiete Windenergienutzung ableitbar. Es ist somit keine FFH-Vorprüfung erfor-
derlich (siehe Anlage 3). 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Nahetal“ (VSG-6210-401) in einer Ent-
fernung von 4,8 km zu der Fläche DOB008b. Für das Vogelschutzgebiet werden gemäß 
Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG kollisionsgefährdete Zielarten und gemäß 
dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz 
(LfU 2023) als windenergiesensibel eingestufte Zielarten der Vogelschutzrichtlinie ge-
nannt. Aufgrund der Entfernung von mehr als 3,5 km werden keine erheblichen Beeinträch-
tigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch die geplanten Vorrangge-
biete Windenergienutzung erwartet. Eine FFH-Vorprüfung ist somit nicht erforderlich (siehe 
Anlage 4). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche DOB017 ist bereits teilweise Vorranggebiet für 
Windenergienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe 
Abbildung, lila flächig) und Sonderbaufläche Wind (siehe Abbildung, orange) gemäß des 
Teil-Flächennutzungsplans Energie (2016) der ehemaligen Verbandsgemeinde Alsenz-
Obermoschel. Aufgrund der Entfernung von mehr als 5 km zu den Burgen sowie einer 
bestehenden Vorbelastung innerhalb der Fläche DOB017 werden keine erheblichen Aus-
wirkungen erwartet. Die Sturzflutgefahren, die nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, 
schutzwürdigen Biotope sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burgen sind bei 
der Anlagenplanung zu berücksichtigen. Es sind keine FFH-Vorprüfungen erforderlich. 



- 29 - 

 

 „Münsterappel/Oberhausen an der Appel/Gaugrehweiler/ 
Oberndorf/Alsenz“ 
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 „Niederhausen an der Appel/Mörsfeld/Kriegsfeld/Gaugrehweiler/ 
Münsterappel“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Kirchheimbolanden (im 
Osten), Nordpfälzer Land (im Westen)  

 Gemeinden: Niederhausen an der Appel (im 
Norden), Mörsfeld (im Nordosten), Kriegsfeld 
(im Südosten), Gaugrehweiler (im Südwes-
ten), Münsterappel (im Westen)  

Größe 

 DOB005: 22,8 ha 

 DOB007: 123,4 ha 

 DOB009: 9,0 ha 

 DOB010: 119,4 ha 

 DOB011: 36,2 ha 

 DOB012: 62,3 ha 

 DOB018: 24,7 ha 

 DOB019: 26,0 ha 
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 „Niederhausen an der Appel/Mörsfeld/Kriegsfeld/Gaugrehweiler/ 
Münsterappel“ 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 DOB005: Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Verband aus drei Teichen nördlich des 
Schwarzen Hübels südöstlich von Nieder-
hausen“ (BK-6213-0041-2010) 

 DOB010: Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Komplex aus Gebüschen und Grünland auf 
dem Bremenberg“ (BK-6213-0033-2010) im 
Südwesten 

 DOB011: Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Verbund aus einer kleinen Baumhecke und 
einem großen Gebüschstreifen westlich vom 
Schwarzen Hübel“ (BK-6213-0065-2010) 

 DOB012: Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Heckenzug der vom Ortsrand von Münster-
appel nach Osten auf eine Anhöhe hinauf 
führt“ (BK-6213-0059-2010) im Nordwesten 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittleren 
Bodenfunktionsbewertung  

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren  

 DOB005: Moorwiesengraben (Gewässer 3. 
Ordnung) im Südwesten 

 DOB010: Grundbach (Gewässer 3. Ordnung) 
im Südwesten 

 DOB011: Nonnbach (Gewässer 3. Ordnung) 
im Nordosten 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch acht bestehende Wind-
energieanlagen, davon eine in der Fläche 
DOB005, eine in der Fläche DOB011 und 
drei in der Fläche DOB012 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Rheingrafenstein sowie die 
Ebernburg befinden sich in einer Entfernung 
von mindestens 7,9 km 
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 „Niederhausen an der Appel/Mörsfeld/Kriegsfeld/Gaugrehweiler/ 
Münsterappel“ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB005: Großflächig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und kleinflächig Vor-
ranggebiet Landwirtschaft 

 DOB007: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB009: Zur Hälfte Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und großflächig Vorrang-
gebiet Landwirtschaft 

 DOB010: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund  

 DOB011: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund  

 DOB012: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund  

 DOB018: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler Bi-
otopverbund 

 DOB018: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 780 m südlich der Fläche 
DOB010. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-094). Als 
Zielarten des FFH-Gebietes werden die Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr ge-
nannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiege-
bieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Aufgrund 
der Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein von 
windenergiesensiblen Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht von vorn-
herein auszuschließen. Es ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Das Vogelschutzgebiet „Wälder westlich Kirchheimbolanden“ (VSG-6313-401) befindet 
sich 1,3 km südlich der Fläche DOB007. Für das Vogelschutzgebiet werden gemäß An-
lage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG kollisionsgefährdete Zielarten und gemäß dem 
Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als windenergiesensibel eingestufte Zielarten der Vogelschutzrichtlinie genannt. Auf-
grund der Entfernung von weniger als 3,5 km sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die 
Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windener-
gienutzung nicht auszuschließen. Es ist daher eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe An-
lage 4). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Flächen DOB010, DOB012 und DOB018 sind bereits teil-
weise Sonderbaufläche Windkraftanlagen (siehe Abbildung, orange) gemäß der 1. Fort-
schreibung - Erneuerbare Energien (2015) des Flächennutzungsplan 2017 der Verbands-
gemeinde Kirchheimbolanden. Des Weiteren sind die Flächen DOB010, DOB011, 
DOB012, DOB005 bereits teilweise Sonderbaufläche Wind (siehe Abbildung, orange) ge-
mäß des Teil-Flächennutzungsplans Energie (2016) der ehemaligen Verbandsgemeinde 
Alsenz-Obermoschel. Aufgrund der Entfernung von mehr als 5 km zu den Burgen sowie 
einer bestehenden Vorbelastung werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die 
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 „Niederhausen an der Appel/Mörsfeld/Kriegsfeld/Gaugrehweiler/ 
Münsterappel“ 

schutzwürdigen Biotope, erhöhten Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wir-
kung auf die Burgen sind bei der Anlagenplanung zu beachten.  

Durch die Nähe zu dem FFH-Gebiet und dem Vogelschutzgebiet werden FFH-Vorprüfun-
gen erforderlich. 
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 „Winterborn/Alsenz“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land  

 Gemeinden: Winterborn, Alsenz (Nordwes-
ten) 

Größe 

 DOB004: 44,7 ha 

 DOB015: 7,9 ha 

 DOB016: 89,3 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt 

/ 

Boden und Fläche  DOB004: Ackerflächen mit niedrigen bis 
mittleren Ackerzahlen und einer geringen 
bis sehr hohen Bodenfunktionsbewertung  
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 „Winterborn/Alsenz“ 

 DOB015 und DOB016: Forstwirtschaftlich 
genutzte Flächen 

Wasser  DOB004: Großflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren  

 DOB016: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-

tion 

Landschaft  Vorbelastung durch ca. 16 bestehende 
Windenergieanlagen, davon zwei in der 
Fläche DOB004  

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung östlich der Flächen 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 DOB004: Die Burgruine Rheingrafenstein 
sowie die Ebernburg befinden sich in einer 
Entfernung von ca. 4,7 km. Die Kauzenburg 
befindet sich in einer Entfernung von ca. 
8,9 km. 

 BOB015: Die Burgruine Rheingrafenstein 
sowie die Ebernburg befinden sich in einer 
Entfernung von ca. 5,6 km. Die Kauzenburg 
befindet sich in einer Entfernung von ca. 
9,8 km. 

 DOB016:  

 Zwei Schutzhütten  

 Die Burgruine Rheingrafenstein so-
wie die Ebernburg befinden sich in ei-
ner Entfernung von ca. 6,1 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB004: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 1,3 km von der Fläche DOB004 
entfernt. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Nahetal“ (VSG-6210-401). Für 
das Vogelschutzgebiet werden gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG kolli-
sionsgefährdete Zielarten und gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von 
Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestufte 
Zielarten der Vogelschutzrichtlinie genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 
3,5 km sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets 
durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht auszuschließen. Eine FFH-
Vorprüfung ist erforderlich (Anlage 4). 
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 „Winterborn/Alsenz“ 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche DOB004 ist bereits teilweise Vorranggebiet für 
Windenergienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe 
Abbildung, lila flächig) und Sonderbaufläche Wind (siehe Abbildung, orange) gemäß des 
Teil-Flächennutzungsplans Energie (2016) der ehemaligen Verbandsgemeinde Alsenz-
Obermoschel. Aufgrund der Entfernung von mehr als 5 km zu den Burgen sowie einer 
bestehenden Vorbelastung werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die erhöh-
ten Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burgen sind bei der 
konkreten Anlagenplanung zu beachten.Durch die Nähe zum Vogelschutzgebiet wird eine 
FFH-Vorprüfung erforderlich. 
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 „Unkenbach/Obermoschel/Sitters/Schiersfeld/Finkenbach-Gersweiler“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land  

 Gemeinden: Unkenbach (Zentrum), Ober-
moschel (Nordosten), Sitters (Osten), Schi-
ersfeld (Südosten), Finkenbach-Gersweiler 
(Süden) 

Größe 
 DOB022: 47,7 ha 

 DOB029: 93,6 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 DOB029: Forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 
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 „Unkenbach/Obermoschel/Sitters/Schiersfeld/Finkenbach-Gersweiler“ 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

 DOB022: Der periodisch wasserführende 
Bach vom Atzelsheck (Gewässer 3. Ord-
nung) im Norden 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduktion 

Landschaft  Vorbelastung durch ca. 22 bestehende 
Windenergieanlagen, davon zwei in der 
Fläche DOB022  

 Im südlichen Teil Vorbelastung durch die 
Bundesstraße B420 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB022: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund  

 DOB023: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 800 m von der Fläche 
DOB029 entfernt. Es handelt sich hierbei um das nordöstlich der Fläche liegende FFH-
Gebiet „Moschellandsberg bei Obermoschel“ (FFH-7000-086). Als Zielarten werden die 
Bechsteinfledermaus, die Große Hufeisennase und das Große Mausohr genannt, welche 
gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rhein-
land-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Aufgrund der Entfernung 
von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein von windenergiesensib-
len Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets 
durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht von vornherein auszu-
schließen. Es ist daher eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Das FFH-Gebiet „Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuznach“ (DE-6212-303) befin-
det sich in einer Entfernung von 1,8 km zu der Fläche DOB022. Als Zielarten werden die 
Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag 
Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als 
windenergiesensibel eingestuft wurden. Aufgrund der Entfernung von mehr als 1,5 km zum 
FFH-Gebiet können keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung abgeleitet werden. 
Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Nahetal“ (VSG-6210-401) in einer Ent-
fernung von 3 km zu der Fläche DOB022. Für das Vogelschutzgebiet werden gemäß An-
lage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG kollisionsgefährdete Zielarten und gemäß dem 
Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als windenergiesensibel eingestufte Zielarten der Vogelschutzrichtlinie genannt. Auf-
grund der Entfernung von weniger als 3,5 km sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die 
Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergie-
nutzung nicht auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist erforderlich (siehe Anlage 4). 
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 „Unkenbach/Obermoschel/Sitters/Schiersfeld/Finkenbach-Gersweiler“ 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche DOB022 ist bereits teilweise Sonderbaufläche Wind 
(siehe Abbildung, orange) gemäß des Teil-Flächennutzungsplans Energie (2016) der ehe-
maligen Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel. Die Sturzflutgefahren sind bei der kon-
kreten Anlagenplanung zu beachten. Die Fläche DOB022 grenzt an eine Potenzialfläche 
der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (Flächenkulisse Stand Dezember 2025). 
Durch diese Bündelung in der Landschaft kommt es zu keiner zusätzlichen Barriere. Durch 
die Nähe zu NATURA 2000-Gebieten werden FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Finkenbach-Gersweiler/Waldgrehweiler“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land  

 Gemeinden: Finkenbach-Gersweiler (Nor-
den), Waldgrehweiler (Süden) 

Größe 

 DOB024: 39,8 ha 

 DOB025: 69,5 ha 

 DOB026: 50,3 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt 

 DOB026: 

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Quellbach westl. 
Finkenbach-Gersweiler“ (GB-6312-
1261-2010) im Osten 
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 „Finkenbach-Gersweiler/Waldgrehweiler“ 

 Kleinflächig das schutzwürdige Bio-
top „Grünlandbrache westlich Gers-
weiler“ (BK-6312-0373-2010) im 
Zentrum und „Quellbach und Grün-
land westlich Finkenbach-Gerswei-
ler“ (BK-6312-0351-2010) im Osten 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren  

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion 

Landschaft  Vorbelastung durch vier bereits bestehende 
Windenergieanlagen, drei innerhalb der 
Fläche DOB025 und eine innerhalb der Flä-
che DOB026  

 Vorbelastung durch die Bundesstraße 
B420 nördlich der Fläche DOB025  

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB024: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB025: Alle Ackerflächen Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB026: Die Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 3,2 km von der Fläche 
DOB025 entfernt. Es handelt sich hierbei um das nordöstlich der Fläche liegende FFH-
Gebiet „Moschellandsberg bei Obermoschel“ (FFH-7000-086). Als Zielarten werden die 
Bechsteinfledermaus, die Große Hufeisennase und das Große Mausohr genannt, welche 
gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rhein-
land-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Jedoch sind aufgrund 
der Entfernung keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung ableitbar. Es ist somit 
keine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. In den Flächen DOB025 und DOB026 befinden sich bereits 
Sondergebiete Windenergie (siehe Abbildung, orange) gemäß dem Teilflächennutzungs-
plan regenerative Energien (2016) der ehemaligen Verbandsgemeinde Alsenz-Obermos-
chel. Das nach §30 BNatSchG geschützte Biotop, die schutzwürdigen Biotope und die er-
höhten Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Die Flächen 
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 „Finkenbach-Gersweiler/Waldgrehweiler“ 

DOB024 und DOB026 grenzen an eine Potenzialfläche der Planungsgemeinschaft Rhein-
hessen-Nahe (Flächenkulisse Stand Dezember 2025). Durch diese Bündelung in der 
Landschaft kommt es zu keiner zusätzlichen Barriere.  
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 „Waldgrehweiler/Bisterschied/Ransweiler/Nußbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis (Norden), Kusel 
(Süden) 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land (Nor-
den), Lauterecken-Wolfstein (Süden)  

 Gemeinde: Waldgrehweiler (Norden), Bister-
schied (Osten), Ransweiler(Osten), Nußbach 
(Süden) 

Größe 

 DOB023: 38,6 ha 

 DOB027: 20,8 ha 

 DOB028: 23,2 ha 

 KUS-DOB009a: 16,4 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 
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 „Waldgrehweiler/Bisterschied/Ransweiler/Nußbach“ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 DOB023:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Bach (Teufelsbach) 
südlich von Waldgrehweiler“ (GB-
6312-0744-2010) im Osten und „Bach 
südlich Windhof bei Waldgehweiler“ 
(GB-6312-0811-2010) im Westen 

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Teufelsbach südlich von Waldgreh-
weiler“ (BK-6312-0232-2010) im Osten 
und „Bach südlich Windhof bei Wald-
grehweiler“ (BK-6312-0230-2010) im 
Westen 

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Obstwiese am Teufelsbach südlich 
von Waldgrehweiler“ (BK-6312-0235-
2010) im Osten und „Waldkomplex mit 
vorgelagertem Streuobstbestand öst-
lich Wolfsmühle“ (BK-6312-0229-
2010) im Westen 

 DOB028: 

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Magergrünland südöstlich Gangloff“ 
(BK-6312-0226-2010) im Zentrum 

 KUS-DOB009a: 

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Kleines Sumpfsim-
senröhricht neben Erlensumpfwald am 
Wolfsbacher Berg, NNO Nußbach“ 
(GB-6312-0081-2009) im Westen 

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Gebüsch und Hecken am Anzentaler 
Hübel“ (BK-6312-0021-2009) im Nor-
den  

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Bruchgebüsch und Erlensumpfwald 
am Wolfsbacher Berg, NNO Nußbach“ 
(BK-6312-0025-2009) im Westen 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer sehr geringen bis mitt-
leren Bodenfunktionsbewertung 

 Kleinflächig forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 

 KUS-DOB009a: Großflächig naturnahe Bö-
den im Norden 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 
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 „Waldgrehweiler/Bisterschied/Ransweiler/Nußbach“ 

 DOB023: Teufelsbach im Osten und Moschel 

im Westen (Gewässer 3. Ordnung) 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduktion, 

geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch sieben bereits beste-
hende Windenergieanlagen, eine innerhalb 
der Fläche DOB027  

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung zwischen den Flächen DOB027 
und DOB028 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB023: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB027: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB028: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS-DOB009a: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 2,5 km von der Fläche 
DOB023 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-
094). Als Zielarten werden die Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr genannt, wel-
che gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in 
Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Jedoch sind auf-
grund der Entfernung keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung ableitbar. Es ist so-
mit keine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche DOB027 und die Fläche DOB028 sind bereits teil-
weise Sondergebiete Windenergie (siehe Abbildung, orange) gemäß dem Teilflächennut-
zungsplan regenerative Energien (2016) der ehemaligen Verbandsgemeinde Alsenz-Ober-
moschel und der 2. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan 2017 (2010) der ehemaligen 
Verbandsgemeinde Wolfstein. Die nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, schutzwür-
digen Biotope, erhöhten Sturzflutgefahren und naturnahen Böden sind bei der konkreten 
Anlagenplanung zu beachten.  



- 46 - 

 

 „Waldgrehweiler/Bisterschied/Ransweiler/Nußbach“ 
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 „Rockenhausen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land  

 Gemeinde: Rockenhausen  

Größe 

 DOB044b: 7,9 ha 

 DOB045: 15,9 ha 

 DOB046: 7,4 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 DOB044b:  

 Kleinflächig das nach §30 BNatSchG 
geschützte Biotop „Quellbach W 
Dörnbach im Eichler Wald“ (GB-
6312-0055-2010) im Zentrum 
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 „Rockenhausen“ 

 Kleinflächig das geschützte Biotop 
„Quellbach westlich Dörnbach im 
Eichler Wald“ (BK-6312-0033-2010) 
im Zentrum und „Magergrünland-Ge-
büsch-Komplex westlich Dörnbach“ 
(BK-6312-0037-2010) im Süden 

 DOB045: 

 Kleinflächig das nach §30 BNatSchG 
geschützte Biotop „Tälchen zum 
Schachergraben N Scharfeeck“ (GB-
6312-0636-2010) im Südosten 

 Großflächig das schutzwürdigen Bio-
top „Südhang Scharfeeck“ (GB-
6312-0195-2010) im Süden 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen zum 
Teil mit Hangneigungen von mindestens 
30 % 

Wasser  DOB044b, DOB045 und DOB046: Kleinflä-
chig erhöhte Sturzflutgefahren  

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung nordöstlich der Fläche DOB045 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Falkenstein befindet sich öst-
lich in einer Entfernung von mindestens 6,5 
km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB044b: Zwei Drittel Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

 DOB045: Vollständig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

 DOB046: Zur Hälfte Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund ein Drittel Vorranggebiet 
Landwirtschaft  

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,9 km von der Fläche 
DOB045 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-
094). Als Zielarten werden die Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr genannt, wel-
che gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in 
Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Aufgrund der Ent-
fernung von mehr als 1,5 km zum FFH-Gebiet sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
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 „Rockenhausen“ 

auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windener-
gienutzung zu erwarten. Es ist somit keine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3).  

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Aufgrund der Entfernung von mehr als 5 km zu der Burgruine 
Falkenstein werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die nach §30 BNatSchG 
geschützten Biotope, schutzwürdigen Biotope, Hangneigungen von mindestens 30 %, die 
Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkre-
ten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Donnersbergkreis, Kaiserslau-
tern (Südwesten) 

 Verbandsgemeinde: Nordpfälzer Land, 
Otterbach-Otterberg (Südwesten)  

 Gemeinden: Gundersweiler (Norden), 
Gehrweiler (Süden), Heiligenmoschel 
(Südwesten) 

Größe 

 DOB047a: 1,8 ha 

 DOB047b: 20,9 ha 

 DOB047c: 54,1 ha 

 DOB-KL052: 5,0 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 
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 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis sehr 
hohen Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  DOB-KL052: Erhöhte Sturzflutgefahren ent-
lang der Rotwiese (Gewässer 3. Ordnung)  

 DOB047b und DOB047c: Kleinflächig er-
höhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch vier bereits genehmigte 
Windenergieanlagen 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Falkenstein befindet sich 
nordöstlich in einer Entfernung von mindes-
tens 5,5 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 DOB047a: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB047b: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB047c: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler 
Biotopverbund  

 DOB-KL052: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,2 km von der Fläche 
DOB047c entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Donnersberg“ (FFH-7000-
094). Als Zielarten werden die Bechsteinfledermaus und das Große Mausohr genannt, wel-
che gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in 
Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Aufgrund der Ent-
fernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein von windener-
giesensiblen Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des 
FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht von vornhe-
rein auszuschließen. Es ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Flächen DOB047(a-c) sind bereits teilweise Sondergebiet 
Windenergie (siehe Abbildung, orange) gemäß dem Teilflächennutzungsplan Windenergie 
(2016) der ehemaligen Verbandsgemeinde Rockenhausen. Unter Berücksichtigung der 
Entfernung von mehr als 5 km zu der Burgruine Falkenstein sowie der Vorbelastung wer-
den keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche 
visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachteten. Auf-
grund der Nähe zum FFH-Gebiet wird eine FFH-Vorprüfung erforderlich. 
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 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel“ 
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 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel/Schneckenhausen/ 
Schallodenbach/Niederkirchen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern (Zentrum), Don-
nersbergkreis (Nordosten) 

 Verbandsgemeinden: Otterbach-Otterberg 
(Zentrum), Nordpfälzer Land (Nordosten) 

 Gemeinden: Gundersweiler (Norden), 
Gehrweiler (Nordosten), Heiligenmoschel 
(Osten), Schneckenhausen (Süden), 
Schallodenbach (Südwesten), 
Niederkirchen (Westen) 

Größe 

 KL005: 69,6 ha 

 KL007: 13,2 ha 

 KL-DO003: 65,1 ha 

 DOB-KL053: 2,2 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 



- 54 - 

 

 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel/Schneckenhausen/ 
Schallodenbach/Niederkirchen“ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KL005: 

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Quellbäche des 
Steinbaches östlich Holbornerhof“ 
(GB-6412-0588-2009) im nördlichen 
Teil 

 Kleinflächig schutzwürdige Biotope 
„Quellgebiet des Steinbaches östlich 
Holbornerhof“ (BK-6412-0177-2009) 
und „Gebüsche östlich Holbornerhof“ 
(BK-6412-0231-2009) im Norden 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer sehr geringen bis 
sehr hohen Bodenfunktionsbewertung 

 Kleinflächig Hangneigungen von mindes-
tens 30 % 

 KL005: Im nördlichen Teil kleinflächig natur-
nahe Böden  

 KL-DOB003: Im Norden kleinflächig natur-
nahe und kultur- und naturhistorisch be-
deutsame Böden 

Wasser  KL005: Entlang vom Steinbach (Gewässer 
3. Ordnung) und Seitenarmen erhöhte 
Sturzflutgefahren  

 KL-DOB003: An der Mündung vom Niedin-
ger Bach (Gewässer 3. Ordnung), im Süden 
und Westen erhöhte Sturzflutgefahren 

 DOB-KL053: Kleinflächig erhöhte Sturzflut-
gefahr 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch zwölf bereits beste-
hende Windenergieanlagen, davon zwei in 
der Fläche KL-DOB003 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burgruine Falkenstein befindet sich 
nordöstlich mindestens 9,6 km entfernt 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL005: Großflächig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und Vorranggebiet Land-
wirtschaft  

 KL007: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 



- 55 - 

 

 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel/Schneckenhausen/ 
Schallodenbach/Niederkirchen“ 

 KL-DO003: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 DOB-KL053: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete sind ca. 4,3 km entfernte FFH-Gebiete. Auf-
grund der Entfernung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
der FFH-Gebiete durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung ableitbar. Es 
ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche KL-DO003 ist bereits teilweise Sondergebiet Wind-
energie (siehe Abbildung, orange) gemäß dem Teilflächennutzungsplan Windenergie 
(2016) der ehemaligen Verbandsgemeinde Rockenhausen. Unter Berücksichtigung der 
Entfernung von mehr als 5 km zu der Burgruine Falkenstein sowie der Vorbelastung wer-
den keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Das nach §30 BNatSchG geschützte Bio-
top, die schutzwürdigen Biotope, naturnahen Böden, die Sturzflutgefahren sowie die tat-
sächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beach-
ten.  
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 „Niederkirchen/Seelen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern (Zentrum), Don-
nersbergkreis (Nordwesten) 

 Verbandsgemeinde: Otterbach-Otterberg 
(Zentrum), Nordpfälzer Land (Nordwesten) 

 Gemeinde: Niederkirchen (Zentrum), See-
len (Nordwesten) 

Größe 
 KL-DOB001: 14,3 ha 

 KL-DOB002: 26,5 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KL-DOB001:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope „Elsbach östlich 
Ölsberg nordöstlich Niederkirchen“ 
(GB-6412-0623-2009) und „Bach 
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 „Niederkirchen/Seelen“ 

östlich Bügenmühlerhof (Ölberg)“ 
(GB-6312-0307-2010) im Zentrum 

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Magerwiesen und Kleingehölze am 
Gemeindeberg nordöstlich Niederkir-
chen“ (BK-6412-0175-2009) im Süd-
osten 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  KL-DOB001: Großflächig erhöhte Sturzflut-
gefahren an der Mündung und entlang des 
Elsbachs (Gewässer 3. Ordnung) 

 KL-DOB002: Großflächig erhöhte Sturzflut-
gefahren im Zentrum 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch zehn bestehende 
Windenergieanlagen, davon drei in der Flä-
che KL-DOB002  

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL-DOB001: Zwei Drittel Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und ein Drittel Vor-
ranggebiet Landwirtschaft 

 KL-DOB002: Zur Hälfte Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund  

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet ist ein ca. 6,3 km entferntes FFH-Gebiet. Auf-
grund der Entfernung können keine erheblichen Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels 
des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung abgeleitet 
werden. Daher wird es nicht weiter betrachtet (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Das nach §30 BNatSchG geschützte Biotop, die schutzwürdi-
gen Biotope und die Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beach-
ten.  
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 „Wolfstein/Niederkirchen/Olsbrücken/Kreimbach-Kaulbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel (Westen), Kaiserslautern 
(Osten) 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein 
(Westen), Otterbach-Otterberg (Osten) 

 Gemeinden: Wolfstein (Norden), Niederkir-
chen (Osten), Olsbrücken (Süden), Kreim-
bach-Kaulbach (Westen) 

Größe 

 KUS011: 20,3 ha 

 KUS-KL016: 100,3 ha 

 KL004: 19,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS-KL016: 

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope 

 „Nasswiesen SW Morbach“ (GB-
6411-0620-2009) und „Quellbach 
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 „Wolfstein/Niederkirchen/Olsbrücken/Kreimbach-Kaulbach“ 

SW Morbach“ (GB-6411-0619-
2009) im Norden 

 „Nasswiese N Schoßbüsch“ (GB-
6411-0717-2009) im Zentrum 

 „Quellgebiet des Winterborngra-
bens“ (GB-6411-0761-2009) und 
„Winterborngraben“ (GB-6411-
0762-2009) im Südwesten 

 Großflächig schutzwürdige Biotope 
„Hang SW Morbach“ (BK-6411-
0047-2009) im Norden und „Kreim-
bach NO Kreimbach-Kaulbach“ (BK-
6411-0063-2009) im Zentrum 

 Im Nordosten Kompensationsfläche 
„Anlage einer extensiven Streuobst-
wiese, Kreimbach-Kaulbach, 2022“ 
(KOM-092023-RNSERH) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

 KUS-KL016: Im Norden und im Zentrum 
kleinflächig naturnahe Böden 

Wasser  KUS-KL016:  

 Winterbach (Gewässer 3. Ordnung) 

 Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefah-
ren 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch drei bestehende Wind-
energieanlagen südöstlich der Fläche 
KUS-KL016 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung zwischen den Flächen 
KUS-KL016 und KL004 

 Vorbelastung durch einen Steinbruch west-
lich der Fläche KUS-KL016 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS011: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS-KL016: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KL004: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 
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 „Wolfstein/Niederkirchen/Olsbrücken/Kreimbach-Kaulbach“ 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 2,5 km von der Fläche 
KUS011 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-
099). Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb 
des FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 
9110), Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130), Eichen-Hainbuchenwald (9160) sowie 
Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß 
Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kollisionsgefährdeten oder störungsempfindlichen 
Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Klei-
ner Abendsegler als charakteristische Arten. Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wur-
den der Kategorie I mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz windenergiesensibler 
Arten zugeordnet (LfU, 2023). Aufgrund der Entfernung sind jedoch keine erheblichen Be-
einträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete Windener-
gienutzung ableitbar (siehe Anlage 3). Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche KUS-KL016 ist bereits teilweise Sonderbaufläche 
Windkraft (siehe Abbildung, orange) gemäß 2. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan 
2017 (2010) der ehemaligen Verbandsgemeinde Wolfstein. Die nach §30 BNatSchG ge-
schützten Biotope, schutzwürdigen Biotope, naturnahen Böden und die erhöhten Sturzflut-
gefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten.  
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 „Einöllen/Relsberg/Niederkirchen/Wolfstein/Oberweiler-Tiefenbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel (Zentrum), Kaiserslautern 
(Südosten) 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein 
(Zentrum), Otterbach-Otterberg (Südosten) 

 Gemeinde: Einöllen (Norden), Relsberg 
(Nordosten), Niederkirchen (Südosten), 
Wolfstein (Zentrum), Oberweiler-Tiefenbach 
(Nordwesten) 

Größe 

 KUS014: 10,0 ha 

 KUS015a: 8,0 ha 

 KUS015b: 7,4 ha 

 KUS016a: 2,8 ha 

 KUS016b: 7,8 ha 

 KUS-KL015: 36,4 ha 
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 „Einöllen/Relsberg/Niederkirchen/Wolfstein/Oberweiler-Tiefenbach“ 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS014:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Quellbäche O 
Oberweiler-Tiefenbach“ (GB-6411-
1551-2009) 

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Quellbachsystem mit begleitendem 
Wald und wertvollen Grünlandbiotop-
komplex O Oberweiler-Tiefenbach“ 
(BK-6311-0007-2012) 

 KUS016b: Kleinflächig schutzwürdiges Bio-
top „Sulzbach mit Quellbereichen SO Einöl-
len“ (BK-6311-0644-2009) 

 KUS-KL015: 

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope „Graubach u. Quell-
bäche NO Roßbach“ (GB-6411-
0580-2009) und „Hangwald im obe-
ren Graubachtal“ (GB-6411-0619-
2009)  

 Großflächig schutzwürdige Biotope 
„Oberes Graubachtal NO Roßbach“ 
(BK-6411-0039-2009) im Zentrum 
und „Kurzenbachtal und Hänge NO 
Roßbach“ (BK-6411-0043-2009) im 
Südwesten 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 KUS-KL015: In forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen großflächig naturnahe Böden und 
Hangneigungen von mindestens 30 % 

Wasser  KUS014: Bach von Langheck (Gewässer 3. 
Ordnung)  

 KUS015b: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 

 KUS016b: Großflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 

 KUS-KL016: Graubach (Gewässer 3. Ord-
nung) und kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 
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 „Einöllen/Relsberg/Niederkirchen/Wolfstein/Oberweiler-Tiefenbach“ 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch fünf bestehende Wind-
energieanlagen, davon zwei in der Fläche 
KUS-KL015 und jeweils eine in den Flächen 
KUS015a und KUS016a 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung zwischen den südlichen und 
nördlichen Flächen 

 Vorbelastung durch eine Freiflächenphoto-
voltaikanlage nördlich der Fläche KUS015b 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS014: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und zwei Drittel Vorranggebiet Regi-
onaler Biotopverbund 

 KUS015a: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS015b: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS016a: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS016b: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS-KL015: Kleinflächige Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler 
Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,2 km von der Fläche 
KUS014 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-
099). Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb 
des FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 
9110), Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130), Eichen-Hainbuchenwald (LRT 9160) so-
wie Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß 
Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kollisionsgefährdeten oder störungsempfindlichen 
Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Klei-
ner Abendsegler als charakteristische Arten. Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wur-
den der Kategorie I mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz windenergiesensibler 
Arten zugeordnet (LfU, 2023). Aufgrund der Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-
Gebiet und dem Vorhandensein der artenschutzfachlichen Zielflächen sind erhebliche Be-
einträchtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets nicht von vornherein auszu-
schließen. Es ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Weiterhin sind die erhöhten Sturzflutgefahren, nach §30 
BNatSchG geschützten Biotope und schutzwürdigen Biotope bei der konkreten Anlagen-
planung zu beachten. Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet ist eine FFH-Vorprüfung für die 
Potenzialfläche KUS014 erforderlich. 
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 „Hefersweiler/Relsberg/Einöllen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel  

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein 

 Gemeinde: Hefersweiler (Nordosten), 
Relsberg (Zentrum), Einöllen (Südwesten) 

Größe 
 KUS010: 7,3 ha 

 KUS012: 54,0 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS012: Kleinflächig nach §30 BNatSchG 
geschützte Biotope „Fechtwiese in Quellbe-
reich des Sulzbachs SO Einöllen“ (GB-
6311-1771-2009) und „Quellbäche des 
Sulzbachs SO Einöllen“ (BK-6311-1769-
2009) 
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 „Hefersweiler/Relsberg/Einöllen“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  KUS012: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch sechs bestehende 
Windenergieanlagen, davon eine innerhalb 
der Fläche KUS012 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS012: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 3 km von der Fläche KUS014 
entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-099). Erheb-
liche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung können aufgrund der Entfernung von mehr als 1,5 km 
nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-Vorprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche KUS012 ist bereits teilweise Sonderbaufläche Wind-
kraft (siehe Abbildung, orange) gemäß 2. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan 2017 
(2010) der ehemaligen Verbandsgemeinde Wolfstein. Die Sturzflutgefahren und die nach 
§30 BNatSchG geschützten Biotope sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Hefersweiler/Relsberg/Einöllen“ 
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 „Ginsweiler/Reipoltskirchen/Hohenöllen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel  

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein 

 Gemeinde: Ginsweiler (Norden), Reipolts-
kirchen (Süden), Hohenöllen (Nordwesten) 

Größe 
 KUS006: 50,6 ha 

 KUS013: 23,3 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS013:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Sickerquelle N Aus-
bacherhof, zw. Einöllen und Reipolts-
kirchen“ (BK-6311-1763-2009) 
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 „Ginsweiler/Reipoltskirchen/Hohenöllen“ 

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Magerweide und Sickerquelle N Aus-
bacherhof, zw. Einöllen und Reipolts-
kirchen“ (BK-6311-0640-2009) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren  

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch eine Hochspannungsfrei-
leitung zwischen den Flächen 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS006: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS013: Die Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,6 km von der Fläche 
KUS013 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-
099). Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb 
des FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 
9110), Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130), Eichen-Hainbuchenwald (9160) sowie 
Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß 
Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kollisionsgefährdeten oder störungsempfindlichen 
Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Klei-
ner Abendsegler als charakteristische Arten. Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wur-
den der Kategorie I mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz windenergiesensibler 
Arten zugeordnet (LfU, 2023). Erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des 
FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung können aufgrund 
der Entfernung von mehr als 1,5 km nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-
Vorprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Das nach §30 BNatSchG geschützte Biotop, das schutzwürdige 
Biotop und die erhöhten Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu be-
achten.  
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 „Odenbach/Adenbach/Medard“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein  

 Gemeinde: Odenbach (Norden und Süden), 
Adenbach (Südosten), Medard (Zentrum) 

Größe 
 KUS005: 29,2 ha 

 KUS026: 11,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS005: Großflächig schutzwürdiges Bio-
tops „Wald zwischen Medard und Aden-
bach“ (BK-6311-0609-2009) im Norden 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 
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 „Odenbach/Adenbach/Medard“ 

 KUS005: Forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch die Bundesstraße 
B420 nördlich der Fläche KUS005 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS005: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 3,2 km von der Fläche 
KUS005 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-
099). Erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch die ge-
planten Vorranggebiete Windenergienutzung können aufgrund der Entfernung von mehr 
als 1,5 km nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-Vorprüfung ist daher nicht 
erforderlich. 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Das schutzwürdige Biotop und die erhöhten Sturzflutgefahren sind 
bei der konkreten Anlagenplanung zu beachteten.  
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 „Medard/Lauterecken/Kappeln“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein  

 Gemeinde: Medard (Osten), Lauterecken 
(Südwesten), Kappeln (Nordwesten), 

Größe 

 KUS004a: 5,0 ha 

 KUS004b: 5,1 ha 

 KUS007a: 14,3 ha 

 KUS007b: 17,7 ha 

 KUS009: 15,4 ha 

 KUS030: 8,2 ha 

 KUS031: 14,0 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 
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 „Medard/Lauterecken/Kappeln“ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS004a:  

 Nahezu vollständig schutzwürdiges 
Biotop „Wiesenhang O Kappeln“ (BK-
6311-0017-2009) 

 Kleinflächig Kompensationsfläche 
„Entwicklung eines Saumstreifens mit 
Einzelgehölzen 709“ (KOM-21033-
709) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

 KUS004a: Nahezu vollständig naturnahe 
Böden und kleinflächig Hangneigungen von 
mindestens 30 % 

 KUS007b: Großflächig forstwirtschaftliche 
genutzte Flächen 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch die Bundesstraße B420 
südlich der Flächen 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS004a: Zwei Drittel Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

 KUS004b: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS007a: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS007b: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS009: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS030: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS31: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 
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 „Medard/Lauterecken/Kappeln“ 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 2,3 km von der Fläche 
KUS031 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-
099). Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb 
des FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 
9110), Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130), Eichen-Hainbuchenwald (9160) sowie 
Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß 
Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kollisionsgefährdeten oder störungsempfindlichen 
Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Klei-
ner Abendsegler als charakteristische Arten. Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wur-
den der Kategorie I mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz windenergiesensibler 
Arten zugeordnet (LfU, 2023). Erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des 
FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung können aufgrund 
der Entfernung von mehr als 1,5 km nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-
Vorprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Das schutzwürdige Biotop, die Kompensationsfläche, die na-
turnahen Böden und erhöhten Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung 
zu beachten.  
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 „Kappeln“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein  

 Gemeinde: Kappeln 

Größe 
 KUS003: 30,9 ha 

 KUS008: 22,6 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt 

 KUS003: Kleinflächig schutzwürdiges Bio-
top „Wald im ‚Ruten‘ O Hoppstädten“ (BK-
6311-0013-2009) im Nordwesten 

 KUS008: Kleinflächig Kompensationsfläche 
„Entwicklung eines Saumstreifens mit Ein-
zelgehölzen 703“ (KOM-21033-703) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen  
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 „Kappeln“ 

 KUS003: Forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen  

Wasser  KUS003: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS003: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS008: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete befinden sich ca. 4,4 km von der Fläche 
KUS008 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Baumholder und Preußische 
Berge“ (FFH-7000-093) und das Vogelschutzgebiet „Baumholder“. Aufgrund der Entfer-
nung können keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der NATURA 
2000-Gebiete durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung abgeleitet werden. 
Es sind keine FFH-Vorprüfungen erforderlich (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Das schutzwürdige Biotop, die Kompensationsmaßnahme und 
die Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten.  
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 „Unterjeckenbach/Langweiler“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein  

 Gemeinde: Unterjeckenbach (Westen), 
Langweiler (Osten) 

Größe  KUS001: 58,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG geschütz-
tes Biotop „Halbtrockenrasen NO ‚Molle-
berg‘“ (GB-6310-0073-2009) im Westen  

 Kleinflächig schutzwürdige Biotope „Hang 
NO ‚Molleberg‘“ (BK-6310-0039) im Westen 
und  „Trockenhang im Langertsbachtal NW 
Langweiler“ (BK-6311-0342-2009) im Süd-
osten 
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 „Unterjeckenbach/Langweiler“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 Im Westen kleinflächig naturnahe Böden 

 Kleinflächig Hangneigungen von mindes-
tens 30 % 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren im 
Osten 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft / 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Truppenübungsplatz im Westen 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS001: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete befinden sich in einer Entfernung von 500 m 
zur Fläche KUS001. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Baumholder und Preußi-
sche Berge“ (FFH-7000-093) und das Vogelschutzgebiet „Baumholder“ (VSG-6310-401).  

Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb des 
FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 9110), 
Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130) sowie Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 
9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kolli-
sionsgefährdeten oder störungsempfindlichen Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, 
Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Kleiner Abendsegler als charakteristische Arten. 
Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wurden der Kategorie I mit einer sehr hohen Be-
deutung für den Schutz windenergiesensibler Arten zugeordnet (LfU, 2023). Aufgrund der 
Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein der arten-
schutzfachlichen Zielflächen sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht von vorn-
herein auszuschließen. Es ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3).  

Für das Vogelschutzgebiet werden gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG 
die kollisionsgefährdeten Zielarten der Vogelschutzrichtlinie Rotmilan und Wespenbussard 
und gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in 
Rheinland-Pfalz (LfU 2023) der als störungsempfindlich eingestufte Schwarzstorch ge-
nannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet können 
erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch die 
geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht ausgeschlossen werden. Eine FFH-
Vorprüfung ist erforderlich (siehe Anlage 4). 
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 „Unterjeckenbach/Langweiler“ 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die Fläche KUS001 ist bereits teilweise Vorranggebiet für Wind-
energienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe Abbil-
dung, lila flächig). Das nach §30 BNatSchG geschützte Biotop, das schutzwürdige Biotop 
und die erhöhten Sturzflutgefahren sind bei der Anlagenplanung zu beachten. Ebenso sind 
die naturnahen Böden im Westen und die Hangneigungen von mindestens 30 % zu be-
rücksichtigen. Im Nordosten befindet sich angrenzend eine Potenzialfläche der Planungs-
gemeinschaft Rheinhessen-Nahe (Flächenkulisse Stand Dezember 2025). Durch die Nähe 
zu NATURA 2000-Gebieten werden FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Unterjeckenbach/Homberg/Kirrweiler“ 

Entfällt aufgrund eines Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6310-301 
„Baumholder und Preußische Berge“. 
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 „Horschbach/Sankt Julian“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan (Os-
ten), Lauterecken-Wolfstein (Westen) 

 Gemeinde: Horschbach (Osten), Sankt Ju-
lian (Westen) 

Größe  KUS034: 11,4 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 Schutzwürdiges Biotop „Grundbach und 
Hänge SO Gumbsweiler“ (BK-6311-0511-
2009) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
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 „Horschbach/Sankt Julian“ 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS034: Großflächig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und großflächig Vor-
ranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,4 km von der Fläche 
KUS034 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Ackerflut bei Ulmet“ (FFH-
7000-097). Es sind für das FFH-Gebiet jedoch keine planungsrelevanten Zielarten oder 
Zielflächen gelistet. Erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes 
durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung können nicht abgeleitet werden 
(siehe Anlage 3). Eine FFH-Vorprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Des Weiteren befindet sich in einer Entfernung von 3,6 km das Vogelschutzgebiet „Baum-
holder“ (VSG-6310-401). Für das Vogelschutzgebiet werden gemäß Anlage 1 zu § 45b 
Absatz 1 bis 5 BNatSchG die kollisionsgefährdeten Zielarten der Vogelschutzrichtlinie Rot-
milan und Wespenbussard und gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von 
Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) der als störungsempfindlich einge-
stufte Schwarzstorch genannt. Aufgrund der Entfernung von mehr als 3,5 km zum Vogel-
schutzgebiet werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des 
Vogelschutzgebiets durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung erwartet. Eine 
FFH-Vorprüfung ist somit nicht erforderlich (siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Das schutzwürdige Biotop und die Sturzflutgefahren können bei 
der konkreten Anlagenplanung berücksichtigt werden.  
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 „Horschbach/Oberweiler im Tal“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan (Wes-
ten), Lauterecken-Wolfstein (Osten) 

 Gemeinde: Horschbach (Westen), Oberwei-
ler im Tal (Osten) 

Größe 
 KUS035: 3,1 ha 

 KUS042: 20,8 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit sehr niedrigen bis mittle-
ren Ackerzahlen und einer sehr geringen 
bis hohen Bodenfunktionsbewertung 
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 „Horschbach/Oberweiler im Tal“ 

Wasser  KUS042: Im Nordwesten und Südosten er-
höhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vollständig im Landschaftsschutzgebiet 
„Königsland“ (07-LSG-7336-012) 

 Vorbelastung durch eine Freiflächenphoto-
voltaikanlage und einer Deponie südlich der 
Fläche KUS035 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS042: Ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,7 km von der Fläche 
KUS005 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-
099). Es sind für das FFH-Gebiet jedoch keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. In-
nerhalb des FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder 
(LRT 9110), Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130), Eichen-Hainbuchenwald (9160) so-
wie Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß 
Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kollisionsgefährdeten oder störungsempfindlichen 
Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Klei-
ner Abendsegler als charakteristische Arten. Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wur-
den der Kategorie I mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz windenergiesensibler 
Arten zugeordnet (LfU, 2023). Erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des 
FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung können aufgrund 
der Entfernung von mehr als 1,5 km nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-
Vorprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Sturzflutgefahren können bei der konkreten Anlagenpla-
nung beachtet werden.  
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 „Elzweiler/Eßweiler/Bosenbach/Welchweiler“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan (Zent-
rum), Lauterecken-Wolfstein (Osten) 

 Gemeinde: Elzweiler (Norden), Eßweiler (Os-
ten), Bosenbach (Süden), Welchweiler (Nord-
westen) 

Größe  KUS036: 62,9 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS036:  

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Bergkuppe „Steinerner Mann“ (BK-
6411-0051-2009) 
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 „Elzweiler/Eßweiler/Bosenbach/Welchweiler“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit sehr niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer sehr geringen bis ho-
hen Bodenfunktionsbewertung 

 Kleinflächig forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, ge-
ringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Kö-
nigsland“ (07-LSG-7336-012) 

 Vorbelastung durch bestehende Deponie 
Schneeweiderhof 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS036: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler Bi-
otopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 500 m von der Fläche 
KUS036 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Kalkbergwerke bei Bosen-
bach“ (FFH-7000-098). Als Zielarten werden die Bechsteinfledermaus und das Große Mau-
sohr genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windener-
giegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Auf-
grund der Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein 
von windenergiesensiblen Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht 
von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich (siehe Anlage 
3). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die Sturzflutgefahren, nach §30 BNatSchG geschützten Biotope 
und die schutzwürdigen Biotope können bei der konkreten Anlagenplanung berücksichtigt 
werden. Des Weiteren wird durch die Nähe zum FFH-Gebiet eine FFH-Vorprüfung erfor-
derlich. 
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 „Bedesbach/Welchweiler/Altenglan“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan 

 Gemeinde: Bedesbach (Nordwesten), 
Welchweiler (Osten), Altenglan (Süden) 

Größe 

 KUS037: 23,5 ha  

 KUS038b: 4,6 ha 

 KUS038c: 2,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS037:  

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Leppengraben und Wiesen NO Alt-
englan“ (BK-6410-0249-209) 
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 „Bedesbach/Welchweiler/Altenglan“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen Ackerzahlen 
und einer sehr geringen bis geringen Bo-
denfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

Wasser / 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch acht bereits beste-
hende Windenergieanlagen, davon eine in 
den Flächen KUS037  

 KUS037: Vollständig im Landschafts-
schutzgebiet „Königsland“ (07-LSG-7336-
012) 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Lichtenberg befindet sich westlich 
in einer Entfernung von mindestens 8,7 km  

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS037: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler Bi-
otopverbund 

 KUS038b: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler Bi-
otopverbund 

 KUS038c: Vollständig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 850 m von der Fläche 
KUS038b entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Ackerflur bei Ulmet“ (FFH-
7000-097). Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Erheb-
liche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung können nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine 
FFH-Vorprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Das FFH-Gebiet „Kalkbergwerke bei Bosenbach“ (FFH-7000-098) befindet sich 1 km von 
der Fläche KUS037 entfernt. Als Zielarten werden die Bechsteinfledermaus und das Große 
Mausohr genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Wind-
energiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden 
Aufgrund der Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein 
von windenergiesensiblen Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht 
von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich (siehe Anlage 
3). 

Des Weiteren befindet sich in einer Entfernung von 2,4 km von der Fläche KUS038b das 
Vogelschutzgebiet „Baumholder“ (VSG-6310-401). Für das Vogelschutzgebiet werden ge-
mäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG die kollisionsgefährdeten Zielarten Rot-
milan und Wespenbussard und gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von 
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 „Bedesbach/Welchweiler/Altenglan“ 

Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) der als störungsempfindlich einge-
stufte Schwarzstorch der Vogelschutzrichtlinie genannt. Aufgrund der Entfernung von we-
niger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet können erhebliche Beeinträchtigungen auf die Er-
haltungsziele des Vogelschutzgebiets durch das geplante Vorranggebiet Windenergienut-
zung nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Eine FFH-Vorprüfung ist erforderlich 
(siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu 
der Burg Lichtenberg werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Das schutzwür-
dige Biotop sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg ist bei der konkreten An-
lagenplanung zu beachten. Aufgrund der Nähe zu NATURA 2000-Gebieten der Flächen 
KUS037 und KUS38b sind FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Bosenbach/Jettenbach/Reichenbach-Steegen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel, Kaiserslautern (Süden) 

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan (Nor-
den), Lauterecken-Wolfstein (Zentrum), 
Weilerbach (Süden) 

 Gemeinde: Bosenbach (Norden), Jetten-
bach (Zentrum), Reichenbach-Steegen (Sü-
den) 

Größe 

 KUS-KL042: 12,5 ha 

 KUS-KL043: 18,5 ha 

 KUS-KL044: 30,2 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS-KL042: Großflächig schutzwürdiges 
Biotop „Bachtal und Hänge SW Jettenbach“ 
(BK-6411-0204-2009) 
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 „Bosenbach/Jettenbach/Reichenbach-Steegen“ 

 Kleinflächig Kategorie II-Flächen mit sehr 
hohem Habitatpotenzial für die Bechstein-
fledermaus im Offenland 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit sehr niedrigen bis mittle-
ren Ackerzahlen und einer geringen bis ho-
hen Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch sechs bereits beste-
hende Windenergieanlagen, davon vier in 
der Fläche KUS-KL044 und eine in der Flä-
che KUS-KL042 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS-KL042: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS-KL043: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS-KL044: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 660 m von der Fläche KUS-
KL044 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Grube Oberstaufenbach“ 
(FFH-7000-100). Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. 
Innerhalb des FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwäl-
der (LRT 9110) sowie Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130). In diesen Wald-FFH-LRT 
gelten gemäß Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kollisionsgefährdeten oder störungs-
empfindlichen Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Braunes 
Langohr und Kleiner Abendsegler als charakteristische Arten. Diese artenschutzfachlichen 
Zielflächen wurden der Kategorie I mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz wind-
energiesensibler Arten zugeordnet (LfU, 2023). Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung 
können aufgrund der vorhandenen Zielflächen nicht ausgeschlossen werden (siehe Anlage 
3). Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich. 
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 „Bosenbach/Jettenbach/Reichenbach-Steegen“ 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Flächen KUS-KL042 und KUS-KL044 sind bereits teilweise 
Vorranggebiet für Windenergienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV 
Westpfalz (siehe Abbildung, lila flächig) und Sonderbaufläche Windkraft (siehe Abbildung, 
orange) gemäß 2. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans 2017 (2010) der ehema-
ligen Verbandsgemeinde Wolfstein und der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-
plans (2024) der Verbandsgemeinde Weilerbach. Das schutzwürdige Biotop und die Sturz-
flutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Aufgrund des Abstandes 
von weniger als 1,5 km der Fläche KUS-KL044 zum FFH-Gebiet wird eine FFH-Vorprüfung 
erforderlich. 
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 „Rothselberg/Kreimbach-Kaulbach/Frankelbach/ 
Kollweiler/Jettenbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel (Norden), Kaiserslautern 
(Süden) 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein 
(Norden), Otterbach-Otterberg (Osten), 
Weilerbach (Südwesten) 

 Gemeinde: Rothselberg (Zentrum), Kreim-
bach-Kaulbach (Nordosten), Frankelbach 
(Osten), Kollweiler (Südwesten), Jettenbach 
(Nordwesten) 

Größe 
 KUS-KL047: 31,9 ha 

 KUS-KL048: 379,3 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS-KL047:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope 
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 „Rothselberg/Kreimbach-Kaulbach/Frankelbach/ 
Kollweiler/Jettenbach“ 

 „Bach S Rothselberg“ (GB-6411-
0905-2009)  

 „Bach zwischen Rothselberg und 
Kollweiler“ (GB-6411-1917-2009) 

 „Dotterblumen-Feuchtwiesen im 
Tal zwischen Rothselberg und 
Kollweiler“ (GB-6411-1919-2009) 

 „Feuchtwiesenbrachen im Tal 
zwischen Rothselberg und Koll-
weiler“ (GB-6411-1922-2009) 

 „Magere Pfeifengras-Feuchtwie-
sen im Tal zwischen Rothselberg 
und Kollweiler“ (GB-6411-1918-
2009) 

 „Nasswiese am Wegrand O Kor-
büschhof“ (GB-6411-0901-2009) 

 „Nasswiese im Bachtal SW Roth-
selberg“ (GB-6411-0904-2009) 

 Großflächig schutzwürdige Biotope 
„Bachtal zw. Rothselberg und Koll-
weiler“ (BK-6411-0206-2009) und 
„Grünland-Tal zwischen Rothselberg 
und Kollweiler“ (BK-6411-0592-
2009) 

 KUS-KL048:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope 

 „Nasswiese im Quellgebiet des 
Kaulbachs“ (GB-6411-0776-
2009)  

 Nasswiesen an Kreisgrenze W 
Galgenberg“ (GB-6411-0896-
2009) 

 „Nasswiesen N Galgenberg“ (GB-
6411-0790-2009) 

 „Nasswiesen W Galgenberg“ 
(GB-6411-0897-2009) 

  „Quellbäche des Kaulbachs“ 
(GB-6411-0771-2009) 

 „Röhricht NO Galgenberg“ (GB-
6411-0789-2009) 

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Tälchen SO Rothselberg“ (BK-6411-
0085-2009) 



- 94 - 

 

 „Rothselberg/Kreimbach-Kaulbach/Frankelbach/ 
Kollweiler/Jettenbach“ 

 Kleinflächig schutzwürdige Biotope 
„Bachtal zw. Rothselberg u. Kollwei-
ler“ (BK-6411-0206-2009), „Kaul-
bach und Hänge SW Kreimbach-
Kaulbach“ (BK-6411-0081-2009) und 
„Magerwiese und Gebüsch nordöst-
lich Gosenbergerhof“ (BK-6411-
0593-2009 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit sehr niedrigen bis mittle-
ren Ackerzahlen und einer geringen bis ho-
hen Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 KUS-KL048: Kleinflächig naturnahe und 
kultur- und naturhistorisch bedeutsame Bö-
den 

Wasser  KUS-KL047: Entlang des Talbachs (Gewäs-
ser 3. Ordnung) erhöhte Sturzflutgefahren 

 KUS-KL048: Entlang des Breitenbachs (Ge-
wässer 3. Ordnung) und kleinflächig erhöhte 
Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch zwölf bereits beste-
hende Windenergieanlagen, davon neun in 
der Fläche KUS-KL048 

 Vorbelastung durch einen Steinbruch nord-
westlich der Fläche KUS-KL047 

 KUS-KL048: Kleinflächig Landschafts-
schutzgebiet „Eulenkopf und Umgebung“ 
(07-LSG-7335-010) 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS-KL047: Zwei Drittel der Fläche Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vor-
ranggebiet Regionaler Biotopverbund 

 KUS-KL048: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft und großflächig Vorranggebiet 
Regionaler Biotopverbund  

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,3 km von der Fläche KUS-
KL048 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-099). 
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 „Rothselberg/Kreimbach-Kaulbach/Frankelbach/ 
Kollweiler/Jettenbach“ 

Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb des 
FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 9110), 
Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130), Eichen-Hainbuchenwald (9160) sowie Schlucht- 
und Hangmischwälder (LRT 9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß Fachbeitrag 
Artenschutz des LfU die kollisionsgefährdeten oder störungsempfindlichen Waldfleder-
mausarten Bechsteinfledermaus, Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Kleiner Abend-
segler als charakteristische Arten. Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wurden der Ka-
tegorie I mit einer sehr hohen Bedeutung für den Schutz windenergiesensibler Arten zuge-
ordnet (LfU, 2023). Aufgrund der Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und 
dem Vorhandensein der artenschutzfachlichen Zielflächen sind erhebliche Beeinträchti-
gungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch das geplante Vorranggebiet Wind-
energienutzung nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit er-
forderlich (siehe Anlage 3).  

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die Fläche KUS-KL048 ist bereits teilweise Vorranggebiet für 
Windenergienutzung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe 
Abbildung, lila flächig) und Sonderbaufläche Windkraft (siehe Abbildung, orange) gemäß 
2. Teilfortschreibung Flächennutzungsplan 2017 (2010) der ehemaligen Verbandsge-
meinde Wolfstein. Des Weiteren sind Bereiche der Gemeinde Kollweiler, südlich der 
Grenze der Verbandsgemeinden, Sonderbaufläche Windkraft gemäß der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungsplans (2024) der Verbandsgemeinde Weilerbach. Die 
nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, schutzwürdigen Biotope, naturnahen und kultur- 
und naturhistorisch bedeutsamen Böden und erhöhten Sturzflutgefahren sind bei der kon-
kreten Anlagenplanung zu beachten. Aufgrund des Abstandes von weniger als 1,5 km der 
Fläche KUS-KL048 zum FFH-Gebiet wird eine FFH-Vorprüfung erforderlich. 
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 „Schwedelbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern 

 Verbandsgemeinde: Weilerbach 

 Gemeinde: Schwedelbach  

Größe  KL015: 14,3 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis kleinflä-
chig mittleren Bodenfunktionsbewertung 

 Kleinflächig forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 
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 „Schwedelbach“ 

Wasser   Großflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

Die Burg Nanstein befindet sich südlich in einer 
Entfernung von ca. 8,4 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL015: Vollständig Regionaler Grünzug und großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft  

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 3,7 km von der Fläche KL016 
entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Westricher Moorniederung“ (FFH-
7000-105). Aufgrund der Entfernung von mehr als 1,5 km sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch das geplante Vorranggebiet 
Windenergienutzung zu erwarten (siehe Anlage 3). Eine FFH-Vorprüfung ist daher nicht 
erforderlich. 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu der 
Burg Nanstein werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die schutzwürdigen Bio-
tope, erhöhten Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind 
bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten.  
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 „Reichenbach-Steegen/Kottweiler-Schwanden/Steinwenden“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Matzenbach/Neunkirchen am Potzberg“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Glan-Münchweiler/Niedermohr/Nanzdietschweiler/Börsborn“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Herschweiler-Pettersheim/Wahnwegen/Steinbach am Glan“ 

Entfällt aufgrund der Überlagerung mit Kategorie II-Waldflächen mit einem sehr hohen Ha-
bitatpotenzial für windenergiesensible Fledermäuse (LfU, 2023). 
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 „Schellweiler/Rehweiler/Hüffler“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Föckelberg/Neunkirchen am Potzberg/Matzenbach/Theisbergstegen/ 
Rutsweiler am Glan“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel  

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan (Zent-
rum), Oberes Glantal (Süden) 

 Gemeinde: Föckelberg (Nordosten), 
Neunkirchen am Potzberg (Südosten), Mat-
zenbach (Süden), Theisbergstegen (Süd-
westen), Rutsweiler am Glan (Nordwesten) 

Größe 
 KUS033: 24,7 ha  

 KUS040: 12,9 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS040:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Bach O Rutsweiler“ 
(GB-6410-1011-2009) im Norden 
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 „Föckelberg/Neunkirchen am Potzberg/Matzenbach/Theisbergstegen/ 
Rutsweiler am Glan“ 

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Hänge O Rutsweiler am Glan“ (BK-
6410-0269-2009) im Süden 

Boden und Fläche  Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 Kleinflächig Hangneigungen von mindes-
tens 30 % 

Wasser  KUS033: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren im Südosten 

 KUS040: Erhöhte Sturzflutgefahren nörd-
lich, südlich und entlang des Mutterbachs 
(Gewässer 3. Ordnung) 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vollständig im Landschaftsschutzgebiet 
„Königsland“ (LSG-7336-012) 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

Die Burg Lichtenberg befindet sich nordwest-
lich in einer Entfernung von ca. 8,8 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

/ 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 2,3 km von der Fläche 
KUS040 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Kalkbergwerke bei Bosen-
bach“ (FFH-7000-098). Als Zielarten werden die Bechsteinfledermaus und das Große Mau-
sohr genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windener-
giegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. Je-
doch können aufgrund der Entfernung keine erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung ab-
geleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-Vorprüfung ist daher nicht erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu 
der Burg Lichtenberg werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Das nach §30 
BNatSchG geschützte Biotop, das schutzwürdige Biotop, die Hangneigungen von mindes-
tens 30 %, die erhöhten Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die 
Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Erdesbach/Altenglan/Kusel/Blaubach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel  

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan 

 Gemeinde: Erdesbach (Norden), Altenglan 
(Südosten), Kusel (Südwesten), Blaubach 
(Nordwesten) 

Größe  KUS025: 66,1 ha  

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt 

 KUS025:  

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Horstberg und Gölschbach W Pa-
tersbach“ (BK-6410-0237-2009) im 
Nordosten 
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 „Erdesbach/Altenglan/Kusel/Blaubach“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion 

Landschaft  Vorbelastung durch vier bereits bestehende 
Windenergieanlagen in der Fläche 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung westlich der Fläche 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

Die Burg Lichtenberg befindet sich westlich in 
einer Entfernung von ca. 4,2 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS025: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft im Nordosten 

NATURA 2000 

Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete befinden sich ca. 1,1 km von der Fläche 
KUS025 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Baumholder und Preußische 
Berge“ (FFH-7000-093) und das Vogelschutzgebiet „Baumholder“.  

Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb des 
FFH-Gebiets befinden sich die Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 9110), 
Waldmeister-Buchenwälder (LRT 9130) sowie Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 
9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kolli-
sionsgefährdeten oder störungsempfindlichen Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, 
Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Kleiner Abendsegler als charakteristische Arten. 
Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wurden der Kategorie I mit einer sehr hohen Be-
deutung für den Schutz windenergiesensibler Arten zugeordnet (LfU, 2023). Aufgrund der 
Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein der arten-
schutzfachlichen Zielflächen sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht von vorn-
herein auszuschließen. Es ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich (siehe Anlage 3).  

Für das Vogelschutzgebiet werden gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG 
die kollisionsgefährdeten Zielarten der Vogelschutzrichtlinie Rotmilan und Wespenbussard 
und gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in 
Rheinland-Pfalz (LfU 2023) der als störungsempfindlich eingestufte Schwarzstorch ge-
nannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet können 
erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets durch das 
geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht ausgeschlossen werden. Eine FFH-
Vorprüfung ist daher erforderlich (siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet und ist bereits teilweise Vorranggebiet für Windenergienutzung ge-
mäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe Abbildung, lila flächig). 
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 „Erdesbach/Altenglan/Kusel/Blaubach“ 

Aufgrund der Entfernung von ca. 4,2 km zur Burg sowie der Topografie kann eine Sicht-
barkeit von innerhalb der Vorrangfläche errichteten Windenergieanlagen nicht ausge-
schlossen werden. Es ist daher von einer erhöhten potenziellen visuellen Betroffenheit der 
Umgebung der Burg auszugehen. Die tatsächliche Wahrnehmbarkeit sowie die land-
schaftsbildprägende Wirkung hängen jedoch maßgeblich von der konkreten Standortwahl 
innerhalb der Fläche, der Anzahl und Höhe der Anlagen sowie von topografischen Sicht-
verschattungen ab. Dies kann auf Ebene der Regionalplanung nicht abschließend beurteilt 
werden.  

Das schutzwürdige Biotop sowie die tatsächliche visuelle Wirkung sind bei der konkreten 
Anlagenplanung zu beachten. Durch die Nähe zu NATURA 2000-Gebieten werden FFH-
Vorprüfungen erforderlich. 

 

 

  



- 108 - 

 

 „Körborn/Thallichtenberg“ 

Entfällt aufgrund eines Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6310-301 
„Baumholder und Preußische Berge“. 
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 „Pfeffelbach“ 

Entfällt aufgrund eines Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6310-301 
„Baumholder und Preußische Berge“. 
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 „Ruthweiler/Kusel/Ehweiler/Albessen/Pfeffelbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel  

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan 

 Gemeinde: Ruthweiler (Nordosten), Kusel 
(Osten), Ehweiler (Südosten), Albessen 
(Süden), Pfeffelbach (Westen) 

Größe 

 KUS022a: 9,9 ha 

 KUS022b: 13,1 ha 

 KUS023: 144,7 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS023:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope „Nasswiesenberei-
che entlang grabenartig abfließen-
dem Quellbach NO Abessen“ (GB-
6410-2085-2009), „Sumpfquelle von 
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 „Ruthweiler/Kusel/Ehweiler/Albessen/Pfeffelbach“ 

Korbach-Quellarm NO Albessen“ 
(GB-6410-2085-2009) und „Naturna-
her Quellbach SW Heibelberg, SW 
Ruthweiler“ (GB-6410-2055-2009) 

 Kleinflächig schutzwürdige Biotope 
„Wiesentälchen im Quellbereich des 
Korbachs, NO Albessen“ (BK-6410-
0511-2009) und „Bachaue und 
Hänge S Heibelberg, S Ruthweiler“ 
(BK-6410-0508-2009) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 Kleinflächig forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen 

 KUS023: Kleinflächig naturnahe Böden 

Wasser  KUS022b: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahren 

 KUS023: Kleinflächig und entlang des Eh-
weiler Grund (Gewässer 3. Ordnung) er-
höhte Sturzflutgefahr  

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduktion 

Landschaft  Vorbelastung durch die BAB A62 zwischen 
den Flächen KUS22a und KUS023 

 Vorbelastung durch Steinbrüche nordwest-
lich der Fläche KUS023 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Lichtenberg befindet sich nordöst-
lich in einer Entfernung von mindestens 
1,4 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS022a: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS22b: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS023: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler Bi-
otopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 1,9 km entfernt von der Fläche 
KUS023. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Baumholder und Preußische Berge“ 
(FFH-7000-093). Aufgrund der Entfernung von mehr als 1,5 km werden keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete Windener-
gienutzung erwartet. Eine FFH-Vorprüfung ist daher nicht erforderlich.  
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 „Ruthweiler/Kusel/Ehweiler/Albessen/Pfeffelbach“ 

Das Vogelschutzgebiet „Ostertal“ (VSG-N-6509-301) befindet sich 2,1 km entfernt von der 
Fläche KUS22b. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG werden als kollisi-
onsgefährdete Zielarten der Vogelschutzrichtlinie der Weißstorch, der Schwarzstorch, der 
Rotmilan, der Schwarzmilan und der Wespenbussard genannt. Aufgrund der Entfernung 
von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein von kollisionsge-
fährdeten Zielarten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die 
geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschließen. Eine 
FFH-Vorprüfung ist erforderlich (siehe Anlage 4). 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Weißelberg“ (VSG-N-6409-305) in ei-
ner Entfernung von 3,6 km zu der Fläche KUS022b. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 
bis 5 BNatSchG wird als kollisionsgefährdete Zielart der Vogelschutzrichtlinie der Rotmilan 
genannt. Aufgrund der Entfernung von mehr als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet werden 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung erwartet. Eine FFH-Vorprüfung für das Vogelschutzge-
biet „Weißelberg“ ist nicht erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Flächen sind bereits teilweise Sondergebiet Windkraft 
(siehe Abbildung, orange) gemäß Teilfortschreibung Windkraft (2015) des Flächennut-
zungsplans der ehemaligen Verbandsgemeinde Kusel. Westlich der Fläche KUS022b 
grenzt im Saarland ein Sondergebiet „Windkraft“ an.  

Aufgrund der geringen Entfernung von ca. 1,4 km zur Burg sowie der Topografie kann eine 
Sichtbarkeit von innerhalb der Vorrangfläche errichteten Windenergieanlagen nicht ausge-
schlossen werden. Es ist daher von einer erhöhten potenziellen visuellen Betroffenheit der 
Umgebung der Burg auszugehen. Die tatsächliche Wahrnehmbarkeit sowie die land-
schaftsbildprägende Wirkung hängen jedoch maßgeblich von der konkreten Standortwahl 
innerhalb der Fläche, der Anzahl und Höhe der Anlagen, von topografischen Sichtverschat-
tungen sowie der Vorbelastung ab. Dies kann auf Ebene der Regionalplanung nicht ab-
schließend beurteilt werden.  

Die nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, die schutzwürdigen Biotope, erhöhten 
Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkre-
ten Anlagenplanung zu beachten. Aufgrund der Nähe zu einem Vogelschutzgebiet ist eine 
FFH-Vorprüfung erforderlich. 
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 „Ruthweiler/Kusel/Ehweiler/Albessen/Pfeffelbach“ 
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 „Albessen/Konken“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel  

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan 

 Gemeinde: Albessen (Norden), Konken 
(Osten),  

Größe 

 KUS020a: 10,1 ha 

 KUS020b: 2,8 ha 

 KUS021: 13,6 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 



- 115 - 

 

 „Albessen/Konken“ 

Wasser  KUS021: Erhöhte Sturzflutgefahren von 
Nordosten nach Südwesten 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduktion 

Landschaft  Vorbelastung durch die Bundessstraße 
B420 zwischen den Flächen KUS20a und 
KUS020b 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Lichtenberg befindet sich nordöst-
lich in einer Entfernung von mindestens 
5,6  km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS020a: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft  

 KUS22b: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS021: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler  
Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in 2,1 km Entfernung der Fläche 
KUS020b. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Ostertal“ (VSG-N-6509-301. 
Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG werden als kollisionsgefährdete Ziel-
arten der Vogelschutzrichtlinie der Weißstorch, der Schwarzstorch, der Rotmilan, der 
Schwarzmilan und der Wespenbussard genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 
3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein von kollisionsgefährdeten Zielar-
ten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprü-
fung ist erforderlich (siehe Anlage 4).  

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Weißelberg“ (VSG-N-6409-305) in ei-
ner Entfernung von 4,8 km zu der Fläche KUS020b. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 
bis 5 BNatSchG wird als kollisionsgefährdete Zielart der Vogelschutzrichtlinie der Rotmilan 
genannt. Aufgrund der Entfernung von mehr als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet werden 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung erwartet. Eine FFH-Vorprüfung ist nicht erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Flächen sind bereits teilweise Sondergebiet Windkraft 
(siehe Abbildung, orange) gemäß Teilfortschreibung Windkraft (2015) des Flächennut-
zungsplans der ehemaligen Verbandsgemeinde Kusel. Unter Berücksichtigung der Entfer-
nung von mehr als 5 km zu der Burg Lichtenberg werden keine erheblichen Auswirkungen 
erwartet. Die erhöhten Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die 
Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Aufgrund der Nähe zum Vogel-
schutzgebiet wird eine FFH-Vorprüfung erforderlich. 
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 „Albessen/Konken“ 
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 „Konken/Schellweiler/Hüffler/Wahnwegen/Herschweiler-Pettersheim“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel  

 Verbandsgemeinde: Kusel-Altenglan (Nor-
den, Westen), Oberes Glantal (Osten, Sü-
den) 

 Gemeinde: Konken (Nordwesten), Schell-
weiler (Nordosten), , Hüffler (Osten), Wahn-
wegen (Süden), Herschweiler-Pettersheim 
(Südwesten) 

Größe 
 KUS017: 58,4 ha 

 KUS018: 2,9 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KUS017: Vier gepflanzte Mostbirnen als 
Kompensationsflächen (KOM-21040-80(1-
3)) 
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 „Konken/Schellweiler/Hüffler/Wahnwegen/Herschweiler-Pettersheim“ 

 KUS018: Kleinflächig schutzwürdiges Bio-
top „Magerwiese und Gebüsch SO Harz-
höhe, NO Herschweiler-Pettersheim (BK-
6510-0268-2009) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  KUS017: Erhöhte Sturzflutgefahren entlang 
des Kehlbachs (Gewässer 3. Ordnung) im 
Süden und Seitenarm im Zentrum 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduktion 

Landschaft  Vorbelastung durch sieben bereits beste-
hende Windenergieanlagen südwestlich 
der Fläche KUS017 

 Vorbelastung durch die östlich von den Flä-
chen verlaufende BAB A62  

 Vorbelastung durch eine östlich der Flä-
chen verlaufende Hochspannungsfreilei-
tung 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Innerhalb der Fläche befindet sich ein Gra-
bungsschutzgebiet 

 Die Burg Lichtenberg befindet sich nördlich 
in einer Entfernung von 5,4 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KUS017: Die Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KUS018: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in 6 km Entfernung der Fläche 
KUS017. Aufgrund der Entfernung können keine erheblichen Beeinträchtigungen des Er-
haltungsziels des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung 
abgeleitet werden. Daher wird es nicht weiter betrachtet. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche KUS017 ist bereits Sondergebiet Windenergie 
(siehe Abbildung, orange) gemäß Teilflächennutzungsplan für Windenergie (2014) der 
ehemaligen Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler. Unter Berücksichtigung der Entfer-
nung von mehr als 5 km zu der Burg Lichtenberg werden keine erheblichen Auswirkungen 
erwartet. Das schutzwürdige Biotop, die Kompensationsflächen, die Sturzflutgefahren, das 
Grabungsschutzgebiet sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der 
konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Konken/Schellweiler/Hüffler/Wahnwegen/Herschweiler-Pettersheim“ 
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 „Langenbach/Selchenbach“ 

Entfällt aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstands zum Flugplatz Langenbach. 
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 „Bruchmühlbach-Miesau/Hauptstuhl/Langwieden“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern 

 Verbandsgemeinde: Bruchmühlbach-Mie-
sau (Zentrum), Landstuhl (Nordosten) 

 Gemeinde: Bruchmühlbach-Miesau 
(Westen), Hauptstuhl (Nordosten), 
Langwieden (Osten),  

Größe  KL021: 39,3 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KL021: Großflächig schutzwürdige Biotope 
im Nordosten „Buchenwald am Finkenberg 
S Hauptstuhl“ (GB-6610-0061-2009) und im 
Westen „Buchenwald am Finkenberg O 
Bruchmühlbach“ (GB-6610-0041-2009) 

Boden und Fläche  Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
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 „Bruchmühlbach-Miesau/Hauptstuhl/Langwieden“ 

 Kleinflächig Hangneigungen von mindes-
tens 30 % 

Wasser / 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch eine bereits beste-
hende Windenergieanlage südlich KL012 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Nanstein befindet sich nordöstlich 
in einer Entfernung von mindestens 6,4 km 

 KL021: Zwei Grabhügel im Zentrum und 
zwei unbekannte Denkmäler  

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL021: Vollständig im Regionaler Grünzug 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 1,9 km von der Fläche ent-
fernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Westricher Moorniederung“ (FFH-7000-
105). Für das FFH-Gebiet sind keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Erhebliche Be-
einträchtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorrangge-
biete Windenergienutzung können nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-
Vorprüfung ist daher nicht erforderlich.  

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Jägersburger Wald und Königsbruch 
bei Homburg“ (VSG-6610-302) 6,2 km von der Fläche entfernt. Aufgrund der Entfernung 
von mehr als 3,5 km werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung erwartet. Eine FFH-Vorprüfung 
ist somit nicht erforderlich (siehe Anlage 4). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu der 
Burg Nanstein werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die schutzwürdigen Bio-
tope, Hügelgräber und Denkmäler sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind 
bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten.  
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 „Gerhardsbrunn“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern 

 Verbandsgemeinde: Bruchmühlen-Miesau 

 Gemeinden: Gerhardsbrunn  

Größe 
 KL026: 16,3 ha  

 KL029: 12,7 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KL026:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotope „Quellbach 2 in 
Viehweide O Martinshöhe“ (GB-
6611-0281-2009) im Zentrum 

 Kleinflächig die schutzwürdigen Bio-
tope „Laubwald mit Quellbach S 
‚Wallmacht‘ Labach“ (BK-6611-0099-
2009) im Südwesten, „Gebüsch im 
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 „Gerhardsbrunn“ 

Weilerbachtal N Labach“ (BK-6611-
0101-2009) im Südosten und „Quell-
bäche und Gehölze W Weilerbrun-
nen O Martinshöhe“ (BK-6610-0009-
2009) im Zentrum 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

Wasser  KL026: Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefah-
ren entlang des namenslosen Seitenarm 
(Gewässer 3. Ordnung) des Wellerbachs 

 KL029:  

 Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahr 
im Zentrum  

 Namensloser Teich an der südöstli-
chen Grenze 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduktion 

Landschaft  Vorbelastung durch fünf bereits beste-
hende Windenergieanlagen 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Nanstein befindet sich nordöstlich 
in einer Entfernung von mindestens 6,4 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL026: Jeweils ein Drittel Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und Vorranggebiet 
Landwirtschaft  

 KL029: Nahezu vollständig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und kleinflächig  
Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in 3,5 km Entfernung der Fläche 
KUS029. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Westricher Moorniederung“ (FFH-
7000-105). Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Erheb-
liche Beeinträchtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung können nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine 
FFH-Vorprüfung ist daher nicht erforderlich.  

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu 
der Burg Nanstein sowie der bestehenden Vorbelastung werden keine erheblichen Aus-
wirkungen erwartet. Die nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, schutzwürdigen Bio-
tope, Hangneigungen mit mindestens 30 %, die Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche 
visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten.  
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 „Mittelbrunn/Oberarnbach“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Gerhardsbrunn/Mittelbrunn“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern 

 Verbandsgemeinde: Bruchmühlbach-Mie-
sau (Zentrum), Landstuhl (Osten) 

 Gemeinden: Gerhardsbrunn, Mittelbrunn 
(Osten) 

Größe  KL024: 23,5 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 Großflächig Hangneigungen von mindes-
tens 30 % 
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 „Gerhardsbrunn/Mittelbrunn“ 

Wasser  Zwei Drittel Zone III Wasserschutzgebiet 
„Gerhardsbrunn, Mittelbrunn, Langwieden, 
1 Tiefbrunnen u. 1 Quelle“ (400300402) 

 Erhöhte Sturzflutgefahren entlang von Ne-
benarmen des Ummelsbachs 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Großflächig Landschaftsschutzgebiet „Um-
melsbachtal“ (07-LSG-7335-011) 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Grabhügel auf dem Pfaffenberg 

 Gedenkstein abseits eines Waldweges auf 
„Pfaffenberger Ebenung“  

 Die Burg Nanstein befindet sich nordöstlich 
in einer Entfernung von ca. 5,9 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

/ 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in 4,6 km Entfernung der Fläche 
KL024. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Baumholder und Preußische Berge“ 
(FFH-7000-093). Aufgrund der Entfernung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf 
die Erhaltungsziele durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung ableitbar 
(siehe Anlage 3). Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Sie liegt zu einem großen Teil in einem Wasserschutzgebiet 
Zone III. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu der Burg Nanstein 
werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Der Grabhügel und der Gedenkstein, 
die Sturzflutgefahren, die Hangneigungen von mindestens 30 % sowie die tatsächliche vi-
suelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Queidersbach/Linden/Hornbach/Weselberg/Obernheim-
Kirchenarnbach“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Hermersberg/Waldfischbach-Burgalben/Höheinöd“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Waldfischbach-Bur-
galben 

 Gemeinde: Hermersberg (Osten), Waldfisch-
bach-Burgalben (Südwesten), Höheinöd 
(Nordwesten) 

Größe 

 SWP012a: 28,3 ha 

 SWP012b: 4,6 ha 

 SWP013a: 1,2 ha 

 SWP013b: 14,9 ha 

 SWP014a: 8,5 ha 

 SWP014b: 12,5 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 
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 „Hermersberg/Waldfischbach-Burgalben/Höheinöd“ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 SWP012a: Kleinflächig schutzwürdiges Bio-
top „Wiesenkomplex mit Streuobst westlich 
Klingeneck“ (BK-6611-0033-2015) im Nord-
westen 

 SWP012b: Kleinflächig schutzwürdiges Bio-
top „Wiesenkomplex mit Streuobst westlich 
Klingeneck“ (BK-6611-0033-2015) im Süd-
westen 

 SWP013b:  

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop im 
Zentrum „Gebüsche am Rohkopf nörd-
lich Waldfischbach“ (BK-6611-0026-
2008) 

 Kleinflächig „Kompensationsfläche Be-
bauungsplan ‚Biogasanlage Höheinöd‘ 
Gem. Höheinöd“ (KOM-
1531220759312) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit sehr niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittleren 
Bodenfunktionsbewertung  

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 SWP013b: Kleinflächig naturnahe Böden 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduktion  

Landschaft  Vorbelastung durch acht bereits bestehende 
Windenergieanlagen, davon jeweils eine in 
SWP012a und SWP013b 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungsfrei-
leitung westlich von SWP012b 

 Vorbelastung durch die BAB A62 westlich 
von SWP012b 

 Vorbelastung durch eine Biogasanlage west-
lich von SWP012a  

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 SWP013b: Im Zentrum außerhalb des ge-
planten Vorranggebiets liegt ein Sondergebiet 
Modellflugsportanlage 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP012a: Jeweils ein Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regio-
naler Biotopverbund  
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 „Hermersberg/Waldfischbach-Burgalben/Höheinöd“ 

 SWP012b: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP013b: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP014a: Nahezu vollständig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

 SWP014b: Zur Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft  

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 5 km von der Fläche KL-
SWP013b entfernt. Es handelt sich um das FFH-Gebiet „Biosphärenreservat Pfälzerwald“ 
(FFH-6812-301). Als Zielarten werden die Bechsteinfledermaus, die Große Hufeisennase, 
das Großes Mausohr, die Kleine Hufeisennase, die Mopsfledermaus und die Wimperfle-
dermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Wind-
energiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurden. 
Eine weitere Zielart ist der Luchs, welcher als störungsempfindlich gegenüber Windener-
gieanlagen gilt. Aufgrund der Entfernung sind jedoch keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung ab-
leitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche SWP012a und SWP12b ist bereits teilweise Son-
derbaufläche Windkraft (siehe Abbildung, orange) gemäß dem Flächennutzungsplan 
(2005) der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Das nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotop, die schutzwürdigen Biotope, die Kompensationsfläche, die naturnahen Bö-
den und die erhöhten Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beach-
ten. 
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 „Weselberg/Hermersberg/Höheinöd/Schauerberg“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Waldfischbach-Bur-
galben (Osten), Thaleischweiler-Wallhalben 
(Westen) 

 Gemeinde: Weselberg (Norden), 
Hermersberg (Nordosten), Höheinöd 
(Südosten), Schauerberg (Westen) 

Größe 

 SWP009: 27,7 ha 

 SWP010: 16,4 ha 

 SWP011: 25,6 ha 

 SWP017a: 7,5 ha 

 SWP017b: 5,6 ha 

 SWP018: 66,6 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 
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 „Weselberg/Hermersberg/Höheinöd/Schauerberg“ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung  

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

Wasser  SWP009, SWP010 und SWP018: Kleinflä-
chig erhöhte Sturzflutgefahren 

 SWP011: Im Südosten Holzloch (Gewässer 
3. Ordnung) mit erhöhter Sturzflutgefahr 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduktion  

Landschaft  Teilweise und SWP010 vollständig im 
Landschaftsschutzgebiet „Wallhalbtal-
Schauerbachtal“ (LSG-7340-115) 

 Vorbelastung durch elf bereits bestehende 
Windenergieanlagen, davon drei in 
SWP011, eine in SWP017b und drei in 
SWP018 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung östlich von SWP011, SWP017a 
und SWP017b  

 Vorbelastung durch die BAB A62 östlich 
von SWP011, SWP017a und SWP017b 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Nanstein befindet sich nördlich in 
einer Entfernung von mindestens 9,5 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP009: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP010: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP011: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP017a: Fast vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft  

 SWP017b: Fast vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft  

 SWP018: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 
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 „Weselberg/Hermersberg/Höheinöd/Schauerberg“ 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 5,3 km von der Fläche 
SWP009 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-
7000-110). Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fach-
beitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche SWP011 ist bereits Sonderbaufläche Windkraft 
(siehe Abbildung, orange) gemäß dem Flächennutzungsplan (2005) der Verbandsge-
meinde Waldfischbach-Burgalben und die Fläche SWP018 ist bereits teilweise im Vorrang-
gebiet für Windenergienutzung gemäß dem ROP IV Westpfalz (siehe Abbildung, lila flä-
chig) und Sondergebiet Windkraft (siehe Abbildung, orange) gemäß dem Flächennut-
zungsplan der Ortsgemeinde Weselberg (2010) der ehemaligen Verbandsgemeinde Wall-
halben. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu der Burg Nanstein 
sowie der bestehenden Vorbelastung werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. 
Die erhöhten Sturzflutgefahren und die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei 
der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Saalstadt/Weselberg“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Thaleischweiler-Wall-
halben 

 Gemeinde: Saalstadt (Westen), Weselberg 
(Osten) 

Größe 

 SWP015: 11,6 ha 

 SWP016: 16,0 ha 

 SWP026: 3,0 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit mittleren Ackerzahlen und 
einer geringen bis mittleren Bodenfunkti-
onsbewertung 
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 „Saalstadt/Weselberg“ 

 SWP016: Kleinflächig Hangneigungen von 
mindestens 30 % 

Wasser  SWP015: Erhöhte Sturzflutgefahren im Sü-
den  

 SWP016: Erhöhte Sturzflutgefahren im 
Westen  

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  SWP016: Kleinflächig Landschaftsschutz-
gebiet „Wallhalben – Schauerbachtal“ (07-
LSG-7340-115) 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 SWP015: Sportplatz angrenzend im Nord-
osten 

 Die Burg Nanstein befindet sich nördlich in 
einer Entfernung von 8,7 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP015: Fast vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP016: Fast vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP026: Vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in 5,5 km Entfernung der Fläche 
SWP026. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-110). 
Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Arten-
schutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als wind-
energiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete Windener-
gienutzung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu 
der Burg Nanstein werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die Hangneigungen 
von mindestens 30 %, die Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die 
Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten.  
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 „Knopp-Labach/Hettenhausen/Wallhalben“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Thaleischweiler-Wall-
halben 

 Gemeinde: Knopp-Labach (Nordwesten), 
Hettenhausen (Nordosten), Wallhalben 
(Südosten) 

Größe  SWP-KL002: 37,2 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit sehr niedrigen bis mittle-
ren Ackerzahlen und einer geringen bis ho-
hen Bodenfunktionsbewertung  

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
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 „Knopp-Labach/Hettenhausen/Wallhalben“ 

Wasser  Im Osten großflächig Trinkwasserschutzge-
biet Zone III „Hettenhausen, Knopp-Lab-
ach, Saalstadt, Tiefbrunnen“ (400454675)  

 Vollständig im Trinkwasserschutzgebiet 
Zone III im Entwurf „Hettenhausen, Knopp-
Labach, Saalstadt, 2 Tiefbr. u. 1 Quelle Er-
lenmühle, 1 Quelle Knoppermühle“ 
(400000722) 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Im Nordwesten Landschaftsschutzgebiet 
„Wallhalbtal-Schauerbachtal“ (LSG-7340-
115) 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Nanstein befindet sich nordöstlich 
in einer Entfernung von ca. 8,5 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP-KL002: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 3,9 km von der Fläche SWP-
KL002 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-
7000-110). Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fach-
beitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch das geplante Vorrang-
gebiet Windenergienutzung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Unter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu der 
Burg Nanstein werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. Die tatsächliche visuelle 
Wirkung auf die Burg ist bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Herschberg 1“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Thaleischweiler-Wall-
halben 

 Gemeinde: Herschberg 

Größe  SWP001: 23,7 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung  

 Kleinflächig forstwirtschaftlich genutzte Flä-
chen mit Hangneigungen von mindestens 
30 %  
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 „Herschberg 1“ 

Wasser / 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Teilweise Landschaftsschutzgebiet „Wall-
halbtal-Schauerbachtal“ (LSG-7340-115) 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 / 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 3,7 km von der Fläche 
SWP001 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-
7000-110). Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fach-
beitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch das geplante Vorrang-
gebiet Windenergienutzung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die großflächigen Hangneigungen von mindestens 30 % sind bei 
der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Herschberg 2“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Thaleischweiler-Wall-
halben 

 Gemeinde: Herschberg 

Größe 

 SWP002: 20,5 ha 

 SWP006: 10,5 ha 

 SWP007: 3,3 ha 

 SWP023: 1,8 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 
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 „Herschberg 2“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung  

Wasser  SWP002: Kleinflächig erhöhte Sturzflutge-
fahr entlang des namenslosen periodisch 
wasserführenden Grabens (Gewässer 3. 
Ordnung) 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Teilweise Landschaftsschutzgebiet „Wall-
halbtal-Schauerbachtal“ (LSG-7340-115) 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung zwischen den Flächen SWP007 
und SWP023 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP006, SWP007 und SWP023: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP002: Über zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft  

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 2,6 km von der Fläche 
SWP002 entfernt. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-
7000-110). Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fach-
beitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Das schutzwürdige Biotop und die Sturzflutgefahren sind bei 
der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Thaleischweiler-Fröschen/Petersberg/Rodalben“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Nünschweiler/Höheischweiler“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Thaleischweiler-Wall-
halben 

 Gemeinde: Nünschweiler (Westen), Hö-
heischweiler (Osten) 

Größe 
 SWP033a: 9,9 ha 

 SWP033b: 4,7 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt 

 SWP033a:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope „Quellbäche südlich 
des Woogbergs“ (GB-6711-0013-
2008), „Quellbach Michelterkamm“ 
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 „Nünschweiler/Höheischweiler“ 

(GB-6711-0021-2008) und „Quell-
bach am ‚Schmalzbühl‘“ (BG-6711-
0037-2008)  

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Aschbachtal zwischen Höhmühl-
bach und Nünschweiler“ (BK-6711-
0003-2008) 

 SWP033b:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Quellbach am 
‚Schmalzbühl‘“ (GB-6711-0037-
2008) 

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Quellbach am ‚Schmalzbühl‘“ (BK-
6711-0015-2008) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 SWP033a: Großflächig Hangneigungen 
von mindestens 30 % 

Wasser  SWP033a: Namensloser Bach (Gewässer 
3. Ordnung) im Osten 

 Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft / 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP033a: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP033b: Vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in 600 m Entfernung zu der Flä-
che SWP033b. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-
110). Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag 
Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als 
windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet und dem Vor-
handensein einer windenergiesensiblen Zielart sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienut-
zung nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich 
(siehe Anlage 3). 



- 146 - 

 

 „Nünschweiler/Höheischweiler“ 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Hornbach und Seitentäler“ (VSG-6710-
401) in einer Entfernung von 1,4 km zu der Fläche SWP033b. Gemäß Anlage 1 zu § 45b 
Absatz 1 bis 5 BNatSchG wird als kollisionsgefährdete Zielart der Vogelschutzrichtlinie der 
Weißstorch genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutz-
gebiet und dem Vorhandensein einer kollisionsgefährdeten Zielart sind erhebliche Beein-
trächtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete Windenergie-
nutzung nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist erforderlich (siehe 
Anlage 4). 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, schutzwürdigen 
Biotope, erhöhten Sturzflutgefahren Hangneigungen von mindestens 30 % sind bei der 
konkreten Anlagenplanung zu beachten. Durch die Nähe zum FFH-Gebiet und zum Vogel-
schutzgebiet werden FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Nünschweiler“ 

Entfällt aufgrund von entgegenstehender Belange der Deutschen Flugsicherung (DFS). 
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 „Bottenbach/Vinningen“ 

Entfällt aufgrund eines Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6710-301 
„Zweibrücker Land“. 
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 „Riedelberg“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Zweibrücken-Land 

 Gemeinde: Riedelberg 

Größe  SWP044: 43,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren  

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  
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 „Riedelberg“ 

Landschaft  Vorbelastung durch elf bereits bestehende 
Windenergieanlagen, davon sechs inner-
halb der Fläche SWP044  

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

/ 

NATURA 2000 

Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete befinden sich in 2,5 km bzw. 500 m Entfer-
nung der Fläche SWP044. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Hornbach 
und Seitentäler“ (VSG-6710-401) und das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-
110). Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG wird als kollisionsgefährdete 
Zielart der Vogelschutzrichtlinie der Weißstorch genannt. Als Zielart im FFH-Gebiet wird 
die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die 
Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergiesensibel 
eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet 
und weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein einer kollisionsgefähr-
deten und einer windenergiesensiblen Zielart sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die 
Erhaltungsziele der NATURA 2000-Gebiete durch das geplante Vorranggebiet Windener-
gienutzung nicht von vornherein auszuschließen. FFH-Vorprüfungen sind somit erforder-
lich (siehe Anlage 3 und 4). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die Fläche SWP044 ist bereits Vorranggebiet für Windenergienut-
zung gemäß der 3. Teilfortschreibung 2018 des ROP IV Westpfalz (siehe Abbildung, lila 
flächig) und der Teiländerung „15 - Windenergie“ (2019) zum Flächennutzungsplan 2006 
der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Aus diesem Grund hat die Fläche Bestands-
schutz und hält nicht die 1.000 m zur französischen Grenze ein. Die nach §30 BNatSchG 
geschützten Biotope, schutzwürdigen Biotope und erhöhten Sturzflutgefahren sind bei der 
konkreten Anlagenplanung zu beachten. Durch die Nähe zum FFH-Gebiet und Vogel-
schutzgebiet werden FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Riedelberg“ 
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 „Vinningen 1“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Pirmasens-Land 

 Gemeinden: Vinningen 

Größe  SWP041: 78,1 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 Kleinflächig 14 nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope „Feldmardellen“  

 Großflächig schutzwürdige Biotope „Wie-
sen mit Feldmardellen und Feldgehölzen 
auf der Plateaufläche nordwestlich Vinnin-
gen“ (BK-6811-0442-2007), „Wiesen mit 
Feldmardellen und Feldgehölzen auf der 
Plateaufläche nördlich Vinningen“ (BK-
6811-0441-2007) und „Wiesen mit Feld-
mardellen und Feldgehölzen auf der Pla-
teaufläche nordwestlich Vinningen“ (BK-
6811-0442-2007)  
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 „Vinningen 1“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 Großflächig naturnahe Böden und kleinflä-
chig naturnahe und kultur- und naturhisto-
risch bedeutsame Böden  

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

 Vinninger Bach (Gewässer 3. Ordnung)  

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  / 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP041: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und Vorranggebiet Regionaler 
Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in einem Abstand von 500 m zu 
der Fläche. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-
110). Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag 
Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als 
windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet und dem Vor-
handensein einer windenergiesensiblen Zielart sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung 
nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich (siehe 
Anlage 3). 

Das Vogelschutzgebiet „Hornbach und Seitentäler“ (VSG-6710-401) befindet sich in einer 
Entfernung von 610 m zu der Fläche SWP041. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 
BNatSchG wird als kollisionsgefährdete Zielart der Vogelschutzrichtlinie der Weißstorch 
genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem 
Vorhandensein einer kollisionsgefährdeten Zielart sind erhebliche Beeinträchtigungen auf 
die Erhaltungsziele durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht von vorn-
herein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist erforderlich (siehe Anlage 4).  

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, schutzwürdigen 
Biotope, erhöhten Sturzflutgefahren und naturnahen Böden sind bei der konkreten Anla-
genplanung zu beachten. Durch die Nähe zum FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet werden 
FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Vinningen 2“ 

Entfällt aufgrund eines Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6811-302 
„Gersbachtal“. 
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 „Schweix“ 

Entfällt aufgrund eines Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6710-301 
„Zweibrücker Land“. 
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 „Hornbach 1“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Zweibrücken-Land 

 Gemeinde: Hornbach 

Größe  SWP038: 27,4 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

 / 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 / 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 
vorhanden 
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 „Hornbach 1“ 

Landschaft / 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft und großflächig Vorranggebiet Regi-
onaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich in einer Entfernung von 500 m 
zu der Fläche SWP038. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Hornbach und 
Seitentäler“ (VSG-6710-401). Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG wird als 
kollisionsgefährdete Zielart der Vogelschutzrichtlinie der Weißstorch genannt. Aufgrund 
der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein 
einer kollisionsgefährdeten Zielart sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungs-
ziele durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung nicht von vornherein aus-
zuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist daher erforderlich (siehe Anlage 4). 

Das Vogelschutzgebiet „Bickenalbtal“ (VSG-N-6809-301 und VSG-L-6809-301) befindet 
sich in einer Entfernung von 500 m. Gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG 
werden als kollisionsgefährdete Zielarten der Vogelschutzrichtlinie der Rotmilan und der 
Schwarzmilan genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutz-
gebiet und dem Vorhandensein von kollisionsgefährdeten Zielarten sind erhebliche Beein-
trächtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete Windenergie-
nutzung nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich 
(siehe Anlage 4).  

Das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-110) befindet sich rund 2 km entfernt von 
der Fläche SWP038. Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß 
dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz 
(LfU 2023) als windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung zum FFH-
Gebiet ist eine FFH-Vorprüfung nicht erforderlich (siehe Anlage 3). 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu 
beachten. Aus der Potenzialanalyse des Saarlandes liegen Hinweise vor, dass die Fläche 
SWP037 zum Teil im zentralen Prüfbereich kollisionsgefährdeter Vögel liegt. Durch die 
Nähe zu NATURA 2000-Gebieten werden FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Zweibrücken“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Deutschen Flugsicherung (DFS) sowie 
dem notwendigen Mindestabstand von 200 m zu einer Hochspannungsfreileitung. 
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 „Großbundenbach/Winterbach(Pfalz)/Battweiler/Zweibrücken“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 
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 „Käshofen“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Zweibrücken-Land 

 Gemeinde: Käshofen 

Größe  SWP003: 5,8 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

Wasser / 

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
geringe lufthygienische Vorbelastung  
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 „Käshofen“ 

Landschaft / 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 2,1 km südwestlich der Fläche. 
Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-110). Als Ziel-
art wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz 
für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als windenergie-
sensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch keine erheblichen Beein-
trächtigungen auf die Erhaltungsziele durch das geplante Vorranggebiet Windenergienut-
zung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Fläche ist geeignet.  
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 „Martinshöhe/Knopp-Labach/Krähenberg/Wiesbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern (Norden), Süd-
westpflanz (Westen, Osten) 

 Verbandsgemeinde: Bruchmühlbach-Mie-
sau (Norden), Zweibrücken-Land (Westen), 
Thaleischweiler-Wallhalben (Osten) 

 Gemeinde: Martinshöhe (Norden), Knopp-
Labach (Osten), Krähenberg (Süden), Wies-
bach (Westen),  

Größe 

 KL031: 5,0 ha 

 KL032: 6,5 ha 

 KL-SWP030: 8,9 ha 

 KL-SWP032: 21,9 ha 

 SWP027: 3,6 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 
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 „Martinshöhe/Knopp-Labach/Krähenberg/Wiesbach“ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KL-SWP032:  

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Steigerwald östlich Wiesbach“ (BK-
6610-0037-2008) am südlichen 
Rand  

 Waldfläche im Süden enthält BAT-
Bäume 

 SWP027:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schütztes Biotop „Quellbach östlich 
Krähenberg“ (GB-6610-0069-2008) 

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Quellbach östlich Krähenberg“ (BK-
6610-0039-2008) 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis hohen 
Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 KL031, KL-SWP032 und SWP027: 
Hangneigungen von mindestens 30 % 

Wasser  KL031, KL-SWP030 und SWP027: Kleinflä-
chig erhöhte Sturzflutgefahren 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch sechs bereits beste-
hende Windenergieanlagen östlich der Flä-
che SWP027 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

Die Burg Nanstein befindet sich nordöstlich in 
einer Entfernung von mindestens 9,2 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL031: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KL032: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und Kleinflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund 

 KL-SWP030: Die Hälfte Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und nahezu die 
Hälfte Vorranggebiet Landwirtschaft  

 KL-SWP032: Zwei Drittel Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vorranggebiet 
Regionaler Biotopverbund  

 SWP027: Fast vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft  
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 „Martinshöhe/Knopp-Labach/Krähenberg/Wiesbach“ 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 4 km südlich der Fläche KL-
SWP032b. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-
110). Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag 
Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als 
windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete 
Windenergienutzung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche KL-SWP032 ist bereits teilweise im Vorranggebiet 
für Windenergienutzung gemäß dem ROP IV Westpfalz (siehe Abbildung, lila flächig). Un-
ter Berücksichtigung der Entfernung von mehr als 5 km zu der Burg Nanstein werden keine 
erheblichen Auswirkungen erwartet. Die nach §30 BNatSchG geschützten Biotope, die 
schutzwürdigen Biotope, die erhöhten Sturzflutgefahren, die Hangneigungen von mindes-
tens 30 % sowie die tatsächliche visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkreten An-
lagenplanung zu beachten. 
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 „Lambsborn/Martinshöhe/Wiesbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern (Norden), Süd-
westpfalz (Süden) 

 Verbandsgemeinde: Bruchmühlbach-Mie-
sau (Norden), Zweibrücken-Land (Süden) 

 Gemeinde: Lambsborn (Norden), Martins-
höhe (Osten), Wiesbach (Süden) 

Größe 

 KL027: 16,5 ha 

 KL028: 8,0 ha 

 KL030: 14,4 ha 

 KL-SWP036: 52,7 ha  

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische  
Vielfalt 

/ 
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 „Lambsborn/Martinshöhe/Wiesbach“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen  

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren 

 KL030: Zur Hälfte Trinkwasserschutzgebiet 
Zone III „Bruchmühlbach-Miesau, Quellen 
Elendsklamm u. Tausendmühle 2 Tiefbrun-
nen Frohnbachtal“ (400300077) 

Klima / Luft  Alle Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, geringe lufthygienische Vorbelastung 

Landschaft  Vorbelastung durch zehn bereits beste-
hende Windenergieanlagen, davon zwei in 
der Fläche KL030 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Die Burg Nanstein befindet sich nordöstlich 
in einer Entfernung von mindestens 9,8 km 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL027: Vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 KL028: Zur Hälfte Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund und zur Hälfte Vorrangge-
biet Landwirtschaft 

 KL030: Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflächig Vorranggebiet Re-
gionaler Biotopverbund 

 KL-SWP036: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft und großflächig Vor-
ranggebiet Regionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 2,1 km nördlich der Fläche 
KL030. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-110). 
Als Zielart wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Arten-
schutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als wind-
energiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung sind jedoch keine erheblichen 
Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vorranggebiete Windener-
gienutzung ableitbar. Es ist keine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

Des Weiteren befindet sich das Vogelschutzgebiet „Jägersburger Wald und Königsbruch 
bei Homburg“ (VSG-6610-302) in einer Entfernung von 4,4 km von der Fläche KL030. Ge-
mäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG werden als kollisionsgefährdete Zielarten 
der Vogelschutzrichtlinie der Baumfalke, der Rotmilan, der Weißstorch und der Wespen-
bussard genannt. Gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergie-
gebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) wird der Kiebitz als windenergiesensible Zielart 
eingestuft. Aufgrund der Entfernung von mehr als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet werden 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung erwartet. Eine FFH-Vorprüfung ist nicht erforderlich. 
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 „Lambsborn/Martinshöhe/Wiesbach“ 

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die Fläche KL030 ist bereits teilweise Vorranggebiet für Wind-
energienutzung gemäß dem ROP IV Westpfalz (siehe Abbildung, lila flächig) und Konzent-
rationszone für Windkraftanlagen (siehe Abbildung, orange) gemäß Flächennutzungsplan 
(2011) der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau. Unter Berücksichtigung der Ent-
fernung von mehr als 5 km zu der Burg Nanstein sowie der Vorbelastung werden keine 
erheblichen Auswirkungen erwartet. Die erhöhten Sturzflutgefahren sowie die tatsächliche 
visuelle Wirkung auf die Burg sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Durch 
die Nähe zum Vogelschutzgebiet wird eine FFH-Vorprüfung erforderlich. 
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 „Pirmasens“ 

Entfällt aufgrund eines Abstandes von weniger als 500 m zum FFH-Gebiet DE-6710-301 
„Zweibrücker Land“ sowie dem Vogelschutzgebiet DE-6710-401 „Hornbach und Seitentä-
ler“. 
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 „Hornbach 2“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Zweibrücken Land 

 Gemeinde: Hornbach 

Größe 
 SWP049: 8,0 ha 

 SWP051: 1,7 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

Wasser / 
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 „Hornbach 2“ 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, ohne lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP049: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft 

 SWP051: Kleinflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete befinden sich 500 m entfernt von der Fläche 
SWP049. Es handelt sich hierbei um das Vogelschutzgebiet „Hornbach und Seitentäler“ 
(VSG-6710-401) und das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-110). Als Zielart der 
FFH-Richtlinie wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem Fachbeitrag Ar-
tenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als 
windenergiesensibel eingestuft wurde. Als Zielart der Vogelschutzrichtlinie wird der Weiß-
storch genannt, welcher gemäß Anlage 1 zu § 45b Absatz 1 bis 5 BNatSchG als kollisions-
gefährdet eigestuft wurde. Aufgrund der Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Ge-
biet, der Entfernung von weniger als 3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhanden-
sein einer windenergiesensiblen und einer kollisionsgefährdeten Zielart sind erhebliche Be-
einträchtigungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorrang-
gebiete Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschließen. FFH-Vorprüfungen 
sind somit erforderlich (siehe Anlage 3 und 4).  

Das Vogelschutzgebiet „Bickenalbtal“ (VSG-N-6809-301 und VSG-L-6809-301) befindet 
sich in einer Entfernung von 980 m zu der Fläche SWP051. Gemäß Anlage 1 zu § 45b 
Absatz 1 bis 5 BNatSchG werden als kollisionsgefährdete Zielarten der Vogelschutzrichtli-
nie der Rotmilan und der Schwarzmilan genannt. Aufgrund der Entfernung von weniger als 
3,5 km zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein von kollisionsgefährdeten Zielar-
ten sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele durch die geplanten Vor-
ranggebiete Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprü-
fung ist erforderlich (siehe Anlage 4).  

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die kleinflächigen Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anla-
genplanung zu beachten. Durch die Nähe zu NATURA 2000-Gebieten werden FFH-Vor-
prüfungen erforderlich. 
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 „Schmitshausen/Reifenberg“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Südwestpfalz 

 Verbandsgemeinde: Thaleischweiler-Wall-
haben 

 Gemeinden: Schmitshausen (Osten/ Nord-
westen), Reifenberg (Zentrum),  

Größe 
 SWP047: 19,5 ha 

 SWP048: 22,3 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

/ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer geringen bis mittle-
ren Bodenfunktionsbewertung 

Wasser  Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren  
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 „Schmitshausen/Reifenberg“ 

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, ohne lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  SWP048: Großflächig Landschaftsschutz-
gebiet „Wallhalbtal-Schauerbachtal“ (LSG-
7340-115) 

 Vorbelastung durch eine Hochspannungs-
freileitung südlich der Flächen 

 Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

/ 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 SWP047 und SWP048: Nahezu vollständig Vorranggebiet Landwirtschaft und kleinflä-
chig Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 500 m entfernt von der Fläche 
SWP047. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Zweibrücker Land“ (FFH-7000-110). 
Als Zielart der FFH-Richtlinie wird die Bechsteinfledermaus genannt, welche gemäß dem 
Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als windenergiesensibel eingestuft wurde. Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet und 
dem Vorhandensein einer windenergiesensiblen Zielart sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete Wind-
energienutzung nicht von vornherein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit er-
forderlich (siehe Anlage 3).  

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Das schutzwürdige Biotop und die kleinflächigen Sturzflutge-
fahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Es ist eine FFH-Vorprüfung 
erforderlich. 
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 „Otterberg/Mehlingen/Kaiserslautern“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern 

 Verbandsgemeinden: Otterbach-Otterberg 
(Norden), Enkenbach-Alsenborn (Süden), 
keiner Verbandsgemeinde zugehörig (Wes-
ten) 

 Gemeinden: Otterberg (Norden), Mehlingen 
(Süden), Kaiserslautern (Westen) 

Größe  KL033: 36,6 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 Großflächig schutzwürdiges Biotop „Buchen-
wald SW Eichelberg und am Stiefelsberg“ 
(BK-6512-0041-2009) 

 Kleinflächig Kompensationsfläche „E2 Wald-
umbau von Nadelwald in Laub(Nadel)-Wald“ 
(KOM-1563367238742) 
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 „Otterberg/Mehlingen/Kaiserslautern“ 

Boden und Fläche  Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 

 Kleinflächig Hangneigungen von mind. 30 % 

Wasser  Im Nordosten großflächig nach Rechtsver-
ordnung Wasserschutzgebiet Zone III 
„Mehlingen OT Baalborn, 3 Tiefbrunnen“ 
(400306195) 

 Über die Fläche verteilt erhöhte Sturzflutge-
fahren  

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
ohne lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Vorbelastung durch drei bereits bestehende 
Windenergieanlagen südlich der Fläche 

 Geführte Wanderwege der Verbandsgemein-
den Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Historische Sehenswürdigkeiten „Pflaster-
weg“ und „Menhir“ auf dem Eichelberg 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 Vollständig Regionaler Grünzug 

NATURA 2000 

Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete befinden sich in einer Entfernung von 500 m. 
Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Mehlinger Heide“ (FFH-7000-106) sowie dem 
Vogelschutzgebiet „Mehlinger Heide“ (VSG-6512-301).  

Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb des 
FFH-Gebiets befindet sich der Lebensraumtyp Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110). In 
diesem Wald-FFH-LRT gelten gemäß Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kollisionsge-
fährdeten oder störungsempfindlichen Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, Mops-
fledermaus, Braunes Langohr und Kleiner Abendsegler als charakteristische Arten. Diese 
artenschutzfachlichen Zielflächen wurden der Kategorie I mit einer sehr hohen Bedeutung 
für den Schutz windenergiesensibler Arten zugeordnet (LfU, 2023). Erhebliche Beeinträch-
tigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch das geplante Vorranggebiet Wind-
energienutzung sind aufgrund der Nähe und den vorhandenen Zielflächen nicht von vorn-
herein auszuschließen. Es ist eine FFH-Vorprüfung daher erforderlich (siehe Anlage 3). 

Als Zielart der Vogelschutzrichtlinie wird der Ziegenmelker genannt, der gemäß dem Fach-
beitrag Artenschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 
2023) als störungsempfindlich gegenüber Windenergieanalgen eingestuft wurde. Aufgrund 
der Nähe zum Vogelschutzgebiet und dem Vorhandensein einer störungsempfindlichen 
Zielart sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebiets 
durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht von vornherein auszuschlie-
ßen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich (siehe Anlage 4).  

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Das schutzwürdige Biotop, die Sturzflutgefahren und die histori-
schen Sehenswürdigkeiten sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Aufgrund 
der Nähe zu NATURA 2000-Gebieten sind FFH-Vorprüfungen erforderlich. 
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 „Schneckenhausen/Otterberg/Mehlbach“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kaiserslautern 

 Verbandsgemeinde: Otterbach-Otterberg  

 Gemeinde: Schneckenhausen (Norden), 
Otterberg (Osten), Mehlbach (Westen) 

Größe 
 KL034: 214,9 ha 

 KL035: 91,5 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt 

 KL034:  

 Kleinflächig nach §30 BNatSchG ge-
schützte Biotope „Drei Quellbäche 
NW Birotshof“ (GB-6412-0857-2009) 
und „Quellbach N ehemaligem Graf-
enthalerhof“ (GB-6412-0851-2009) 

 Großflächig schutzwürdige Biotope  
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 „Schneckenhausen/Otterberg/Mehlbach“ 

 „Bachtal nördlich des ehemaligen 
Grafenthalerhofs“ (BK-6412-
0302-2009) 

 „Eichen-Buchenwald N Otter-
berg“ (BK-6412-0304-2009) 

 „Schellental nördlich Otterberg“ 
(BK-6412-0305-2009) 

 „Talabschnitt südlich des ehema-
ligen Grafenthalerhofs“ (BK-
6412-0303-2009) 

 Kleinflächig schutzwürdige Bio-
tope „Quellbachsystem nördlich 
Birotshof“ (BK-6412-0313-2009) 
und „Wald am Dragonerloch SO 
Schneckenhausen“ (BK-6412-
0254-2009) 

 KL035:  

 Großflächig schutzwürdiges Biotop 
„Buchenwald am Knieberg NW Otter-
berg“ (BK-6412-0266-2009) 

 Kleinflächig schutzwürdiges Biotop 
„Grafenthaler Bachtal“ (BK-6412-
0265-2009) 

Boden und Fläche  Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 

 KL034 und KL035: Großflächig Hangnei-
gungen von mindestens 30 % 

Wasser  KL034: Erhöhte Sturzflutgefahren entlang 
vom Grafenthalerbach und Otterbach (Ge-
wässer 3. Ordnung) sowie über die Fläche 
verteilt 

 KL035: Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefah-
ren entlang vom Becherbach und namens-
losen Bach am Bremeneck (Gewässer 3. 
Ordnung) sowie im Südwesten  

Klima / Luft  Die Flächen dienen der Frischluftproduk-
tion, ohne lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Geführter Wanderweg „Hinkelsteinweg“ der 
Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach 
und lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 KL034: Historische Sehenswürdigkeiten 
„Römerstraße“ und „Lenhard Gedenkstein“ 
und Schutzhütte 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 KL034: Großflächig Regionaler Grünzug 

 KL035: Nahezu vollständig Regionaler Grünzug 
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 „Schneckenhausen/Otterberg/Mehlbach“ 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich 1,5 km entfernt von der Fläche 
KL034. Es handelt sich hierbei um das FFH-Gebiet „Kaiserstraßensenke“ (FFH-7000-101). 
Es sind für das FFH-Gebiet keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Erhebliche Beein-
trächtigungen des Erhaltungsziels des FFH-Gebietes durch die geplanten Vorranggebiete 
Windenergienutzung können nicht abgeleitet werden (siehe Anlage 3). Eine FFH-Vorprü-
fung ist somit nicht erforderlich.  

Des Weiteren befindet sich in 4,1 km Entfernung von der Fläche KL034 das Vogelschutz-
gebiet „Mehlinger Heide“ (VSG-6512-301). Als Zielart der Vogelschutzrichtlinie wird der 
Ziegenmelker genannt, der gemäß dem Fachbeitrag Artenschutz für die Planung von 
Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU 2023) als störungsempfindlich gegenüber 
Windenergieanalgen eingestuft wurde. Aufgrund der Entfernung von mehr als 3,5 km zum 
Vogelschutzgebiet werden keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
des Vogelschutzgebietes durch die geplanten Vorranggebiete Windenergienutzung erwar-
tet. Eine FFH-Vorprüfung ist somit nicht erforderlich.  

Fazit 

Die Flächen sind geeignet. Die nach §30 BNatSchG geschützten und schutzwürdige Bio-
tope, die Sturzflutgefahren, die Hangneigungen über 30 % und die historischen Sehens-
würdigkeiten sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. 
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 „Wiesweiler/Lohnweiler/Wolfstein/Aschbach/Offenbach-Hundheim“ 

 

Kenndaten Beschreibung 

Lage 

 Landkreis: Kusel 

 Verbandsgemeinde: Lauterecken-Wolfstein  

 Gemeinden: Wiesweiler (Norden), Lohn-
weiler (Nordosten), Wolfstein (Südosten), 
Aschbach (Zentrum), Offenbach-Hundheim 
(Nordwesten) 

Größe  KUS055: 157,2 ha 

Schutzgüter Beschreibung 

Menschen, insbesondere die  
menschliche Gesundheit 

/ 

Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt 

 Kleinflächig schutzwürdige Biotope „Bach-
tälchen N Sauerberg“ (BK-6311-0501-
2009), „Oberes Aschbachtal NW Aschbach“ 
(BK-6311-0504-2009) und „‚Jungenwald‘ 
mit Quellbächen S Heinzenhausen“ (BK-
6311-0657-2009) 
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 „Wiesweiler/Lohnweiler/Wolfstein/Aschbach/Offenbach-Hundheim“ 

Boden und Fläche  Ackerflächen mit niedrigen bis mittleren 
Ackerzahlen und einer sehr geringen bis 
sehr hohen Bodenfunktionsbewertung 

 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 

 Kleinflächig laut dem Landesamt für Geolo-
gie und Bergbau vermutete und nachgewie-
sene Rutschgebiete im Osten 

Wasser  Namensloser Nebenarm (Gewässer 3. Ord-
nung) des Aschbachs 

 Kleinflächig erhöhte Sturzflutgefahren  

Klima / Luft  Die Fläche dient der Frischluftproduktion, 
ohne lufthygienische Vorbelastung  

Landschaft  Lokale Wanderwege 

Kulturelles Erbe und sonstige  
Sachgüter 

 Angrenzend Freizeitanlage im Osten 

Vorranggebiete (Landwirtschaft, Regionaler Biotopverbund, Regionaler Grünzug) 

 Großflächig Vorranggebiet Landwirtschaft 

NATURA 2000 

Das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet befindet sich ca. 800 m entfernt. Es handelt 
sich hierbei um das FFH-Gebiet „Königsberg“ (FFH-7000-099). Es sind für das FFH-Gebiet 
keine planungsrelevanten Zielarten gelistet. Innerhalb des FFH-Gebiets befinden sich die 
Lebensraumtypen Hainsimsen-Buchenwälder (LRT 9110), Waldmeister-Buchenwälder 
(LRT 9130), Eichen-Hainbuchenwald (9160) sowie Schlucht- und Hangmischwälder (LRT 
9180). In diesen Wald-FFH-LRT gelten gemäß Fachbeitrag Artenschutz des LfU die kolli-
sionsgefährdeten oder störungsempfindlichen Waldfledermausarten Bechsteinfledermaus, 
Mopsfledermaus, Braunes Langohr und Kleiner Abendsegler als charakteristische Arten. 
Diese artenschutzfachlichen Zielflächen wurden der Kategorie I mit einer sehr hohen Be-
deutung für den Schutz windenergiesensibler Arten zugeordnet (LfU, 2023). Aufgrund der 
Entfernung von weniger als 1,5 km zum FFH-Gebiet und dem Vorhandensein der arten-
schutzfachlichen Zielflächen sind erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebiets durch das geplante Vorranggebiet Windenergienutzung nicht von vorn-
herein auszuschließen. Eine FFH-Vorprüfung ist somit erforderlich (siehe Anlage 3).  

Fazit 

Die Fläche ist geeignet. Die schutzwürdigen Biotope, der Brunnen, die Rutschgebiete und 
die Sturzflutgefahren sind bei der konkreten Anlagenplanung zu beachten. Aufgrund der 
Nähe zum FFH-Gebiet ist eine FFH-Vorprüfung erforderlich. 

 

  



- 180 - 

 

 „Hoppstädten“ 

Entfällt aufgrund von entgegenstehender Belange der Deutschen Flugsicherung (DFS). 
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 „Höheinöd“ 

Entfällt aufgrund entgegenstehender Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Hö-
henbegrenzungen und technische Schutzbereiche. 

 


